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ERSTER TEIL
Grundlagen der Gemeindeverfassung

§ 1
Wesen und Rechtsstellung der Gemeinde

(1) Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Sie fördert das Wohl ihrer Einwohner
in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften.

§ 2
Wirkungskreis der Gemeinden

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestim-
men, ausschließliche und eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung. Die vorhandenen
Sonderverwaltungen sind möglichst auf die Gemeindeverwaltung zu überführen. Neue Sonderverwal-
tungen sollen grundsätzlich nicht errichtet werden.

§ 3
Neue Pflichten

Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt werden; dieses hat gleichzeitig die
Aufbringung der Mittel zu regeln. Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch Gesetz zuläs-
sig. Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung des Ministers des In-
nern; dies gilt nicht für Verordnungen der Landesregierung.

§ 4
Weisungsaufgaben, Auftragsangelegenheiten

(1) Den Gemeinden können durch Gesetz Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden;
das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen und den Umfang des Weisungsrechts und hat gleichzei-
tig die Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Weisungen sollen sich auf allgemeine Anordnungen be-
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schränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Bürgermeister und Oberbürgermeister nehmen die Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehör-
den und Kreisordnungsbehörden als Auftragsangelegenheit wahr. Ihnen können durch Gesetz weite-
re Aufgaben als Auftragsangelegenheit übertragen werden; das Gesetz hat die Aufbringung der Mittel
zu regeln. Die Gemeinden sind verpflichtet, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Der Bürgermeister (Oberbürgermeister) nimmt die Aufgaben
in alleiniger Verantwortung wahr. Die Zuständigkeit der Gemeindevertretung und des Gemeindevor-
stands in haushalts- und personalrechtlichen Angelegenheiten und die Bestimmungen des § 71 über
die Abgabe von Verpflichtungserklärungen bleiben unberührt

(3) In Auftragsangelegenheiten können die Fachaufsichtsbehörden dem ihrer Aufsicht unterstellten
Bürgermeister (Oberbürgermeister) Weisungen auch im Einzelfall erteilen. Wenn es den Umständen
des Einzelfalls nach erforderlich ist, können die Aufsichtsbehörden die Befugnisse der ihrer Aufsicht
unterstellten Behörde ausüben.

(4) Für die Bestimmung von hauptamtlichen Beigeordneten zu ständigen Vertretern des Bürgermeis-
ters (Oberbürgermeisters) in anderen als ordnungsbehördlichen Auftragsangelegenheiten gilt § 85
Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechend.

§ 4a
Kreisfreie Städte und Sonderstatus-Städte

(1) Kreisfreie Städte erfüllen in ihrem Gebiet neben ihren Aufgaben als Gemeinden alle Aufgaben, die
den Landkreisen obliegen. Die Städte Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main und
Wiesbaden sind kreisfrei. Weitere Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern können auf Antrag durch
Gesetz zur kreisfreien Stadt erklärt werden.

(2) Sonderstatus-Städte erfüllen neben ihren Aufgaben als Gemeinden zusätzlich einzelne, ihnen
durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragene Aufgaben der Landkreise. Bad Homburg v. d. Höhe,
Fulda, Gießen, Hanau, Marburg, Rüsselsheim am Main und Wetzlar sind kreisangehörige Sondersta-
tus-Städte. Weitere Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern können auf Antrag durch Beschluss der
Landesregierung zur Sonderstatus-Stadt erklärt werden. Dem Antrag ist ein Vorschlag über die künfti-
ge Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen der Stadt und dem Landkreis beizufügen. Der Beschluss
wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht.

§ 4b
Gleichberechtigung von Frau und Mann

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine
Aufgabe der Gemeinden. Durch die Einrichtung von Frauenbüros oder vergleichbare Maßnahmen wird
sichergestellt, dass die Verwirklichung dieses Auftrages auf der Gemeindeebene erfolgt. Dieser Aufga-
benbereich ist von einer Frau wahrzunehmen und in der Regel einem hauptamtlichen Wahlbeamten
zuzuordnen.

§ 4c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
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Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen be-
rühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz
vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.

§ 5
Satzungen

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft durch Satzung regeln, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Satzungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde nur, soweit eine Genehmigung in den Gesetzen ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder
Verbote mit Geldbuße bedroht werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

(3) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen. Sie treten, wenn kein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

(4) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der Vorschriften der §§ 53, 56, 58,
82 Abs. 3 und des § 88 Abs. 2 unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine sol-
che Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. § 25
Abs. 6, §§ 63, 74 und 138 bleiben unberührt.

§ 6
Hauptsatzung

(1) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In der Hauptsatzung ist zu ordnen, was nach
den Vorschriften dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist; auch andere für die Verfassung
der Gemeinde wesentliche Fragen können in der Hauptsatzung geregelt werden.

(2) Die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung bedarf der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der Gemeindevertreter. Im letzten Jahr der Wahlzeit der Gemeindevertretung sollen keine
wesentlichen Änderungen der Hauptsatzung vorgenommen werden.

§ 7
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden erfolgen in einer örtlich verbreiteten, mindestens
einmal wöchentlich erscheinenden Zeitung, in einem Amtsblatt oder im Internet.

(2) Der Minister des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung Näheres über Form und Verfahren der
öffentlichen Bekanntmachungen. Er kann zulassen, dass in Gemeinden unter einer bestimmten Ein-
wohnerzahl oder für bestimmte Bekanntmachungen andere als die in Abs. 1 bezeichneten Formen
festgelegt werden. Er kann die Aufnahme nichtamtlicher Nachrichten und Anzeigen in Amtsblättern
untersagen oder beschränken.

(3) Die Gemeinde regelt im Rahmen der Vorschriften der Abs. 1 und 2 die Form ihrer öffentlichen Be-
kanntmachungen in der Hauptsatzung.

§ 8
Einwohner und Bürger
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(1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat.

(2) Bürger der Gemeinde sind die wahlberechtigten Einwohner.

§ 8a
Bürgerversammlung

(1) Zur Unterrichtung der Bürger über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde soll mindestens ein-
mal im Jahr eine Bürgerversammlung abgehalten werden. In größeren Gemeinden können Bürgerver-
sammlungen auf Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden.

(2) Die Bürgerversammlung wird von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung im Benehmen mit
dem Gemeindevorstand einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens eine Woche vor dem festge-
setzten Termin unter Angabe von Zeit, Ort und Gegenstand durch öffentliche Bekanntmachung. Zu
den Bürgerversammlungen können auch nichtwahlberechtigte Einwohner zugelassen werden.

(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Bürgerversammlung. Er kann Sachverständige
und Berater zuziehen. Der Gemeindevorstand nimmt an den Bürgerversammlungen teil; er muss je-
derzeit gehört werden.

§ 8b
Bürgerentscheid

(1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde einen Bürger-
entscheid beantragen (Bürgerbegehren). Auch die Gemeindevertretung kann anstelle einer eigenen
Entscheidung die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließen; der Beschluss bedarf der Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder (Vertreterbegehren).

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Gemeindevorstand oder dem
Bürgermeister obliegen,

 

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung und die Frage, ob die Stelle des Bür-
germeisters ehrenamtlich verwaltet werden soll,

 

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder des Gemeindevorstands und der
sonstigen Gemeindebediensteten,

 

4. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe), die Gemeindeab-
gaben (außer der Entscheidung über den Erhebungsmodus des gemeindlichen Straßenbeitrags
nach § 11a Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Abgaben) und die Tarife der Versorgungs-
und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,

 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 112) der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der Ei-
genbetriebe,

 

5a. Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des Aufstellungsbeschlusses
nach § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches,
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6. Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie über

 

7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.

 

(3) Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei dem Gemeindevorstand einzureichen; richtet es sich gegen
einen Beschluss der Gemeindevertretung, muss es innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe des
Beschlusses eingereicht sein. Es muss die zu entscheidende Frage, eine Begründung und einen nach
den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten
Maßnahme enthalten sowie bis zu drei Vertrauenspersonen bezeichnen, die zur Entgegennahme von
Mitteilungen und Entscheidungen der Gemeinde sowie zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem
Gemeindevorstand ermächtigt sind. Das Bürgerbegehren muss in Gemeinden mit mehr als 100 000
Einwohnern von mindestens 3 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern von mindes-
tens 5 Prozent und in den sonstigen Gemeinden von mindestens 10 Prozent der bei der letzten Ge-
meindewahl amtlich ermittelten Zahl der wahlberechtigten Einwohner unterzeichnet sein; die Wahl-
berechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. § 3a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Der Gemeindevorstand unterrichtet
auf Wunsch vor der Sammlung der Unterschriften über die beim Bürgerbegehren einzuhaltenden ge-
setzlichen Bestimmungen.

(4) Ein Bürger- oder Vertreterbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand haben, über die in-
nerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Über die Zu-
lässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet die Gemeindevertretung. Der Bürgerentscheid entfällt,
wenn die Gemeindevertretung die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnah-
men beschließt. Die Gemeindevertretung kann mit Zustimmung der Vertrauenspersonen Unstimmig-
keiten im Wortlaut der Fragestellung des Bürgerbegehrens bereinigen. Eine Beanstandung des Zulas-
sungsbeschlusses nach § 138 ist nur innerhalb von sechs Wochen nach der Beschlussfassung zulässig.

(5) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die von den Gemeindeorganen vertre-
tene Auffassung dargelegt werden.

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit mehr als
100 000 Einwohnern mindestens 15 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50000 Einwohnern mindes-
tens 20 Prozent und in den sonstigen Gemeinden mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten be-
trägt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche
Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung die Angelegenheit zu entscheiden. Fin-
den an einem Tag mehrere Bürgerentscheide statt und werden die gleichzeitig zur Abstimmung ge-
stellten Fragen jeweils von einer ausreichenden Mehrheit so beantwortet, dass die Bürgerentscheide
inhaltlich nicht miteinander zu vereinbaren sind, dann gilt die Mehrheitsentscheidung, für welche die
größere Zahl von gültigen Stimmen abgegeben wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los,
das der Gemeindewahlleiter in einer Sitzung des Wahlausschusses zieht.

(7) Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 6 erforderliche Mehrheit erhalten hat, hat die Wirkung ei-
nes endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung kann einen Bürger-
entscheid frühestens nach drei Jahren abändern. Die §§ 63 und 138 finden keine Anwendung.

(8) Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz.

§ 8c
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen und Sachverständigen
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(1) Kindern und Jugendlichen können in ihrer Funktion als Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiati-
ven in den Organen der Gemeinde und ihren Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten Anhörungs-, Vor-
schlags- und Redemöglichkeiten eingeräumt werden. Entsprechendes gilt für Vertreter von Beiräten,
Kommissionen und für Sachverständige. Die zuständigen Organe der Gemeinde können hierzu ent-
sprechende Regelungen festlegen.

(2) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 9
Organe

(1) Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft
die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie führt in Städten die Be-
zeichnung Stadtverordnetenversammlung.

(2) Die laufende Verwaltung besorgt der Gemeindevorstand. Er ist kollegial zu gestalten und führt in
Städten die Bezeichnung Magistrat.

§ 10
Vermögen und Einkünfte

Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen ge-
sund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu neh-
men.

§ 11
Aufsicht

Die Aufsicht des Staates schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflich-
ten.

§ 11a
Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weiblicher oder männlicher Form geführt.

ZWEITER TEIL
Name, Bezeichnungen und Hoheitszeichen

§ 12
Name

Die Gemeinden führen ihre bisherigen Namen. Die oberste Aufsichtsbehörde kann auf Antrag oder
nach Anhörung der Gemeinde den Gemeindenamen ändern; sie bestimmt auch den Namen einer neu
gebildeten Gemeinde. Sie entscheidet weiterhin über die Änderung der Schreibweise und die Beifü-
gung von Unterscheidungsmerkmalen. Über die besondere Benennung von Gemeindeteilen entschei-
det die Gemeinde.

§ 13
Bezeichnungen
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(1) Die Bezeichnung Stadt führen die Gemeinden, denen diese Bezeichnung nach dem bisherigen
Recht zusteht. Die Landesregierung kann die Bezeichnung Stadt an Gemeinden verleihen, die nach
Einwohnerzahl, Siedlungsform und Wirtschaftsverhältnissen städtisches Gepräge tragen.

(2) Die Gemeinden können auch andere Bezeichnungen, die auf der geschichtlichen Vergangenheit,
der Eigenart oder der Bedeutung der Gemeinde beruhen, weiterführen. Der Minister des Innern kann
nach Anhörung der Gemeinde derartige Bezeichnungen verleihen oder ändern.

§ 14
Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wappen und Flaggen. Sie sind berechtigt, diese zu ändern
oder neue Wappen und Flaggen anzunehmen.

(2) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. Gemeinden, die zur Führung eines Wappens berechtigt sind,
führen dieses in ihrem Dienstsiegel. Die übrigen Gemeinden führen in ihrem Dienstsiegel die Wappen-
figur des Landes. Das Nähere bestimmt der Minister des Innern.

DRITTER TEIL
Gemeindegebiet

§ 15
Gebietsbestand

(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grundstücke, die nach geltendem Recht zu ihr gehören (Ge-
markung). Grenzstreitigkeiten entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören. Aus besonderen Gründen kann der Minister
des Innern jedoch zulassen, dass Grundstücke außerhalb einer Gemeinde verbleiben (gemeindefreie
Grundstücke). Der Minister des Innern regelt die Verwaltung der gemeindefreien Grundstücke durch
Verordnung.

§ 16
Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Gemeindegrenzen geändert, Gemeinden aufgelöst
oder neu gebildet werden. Die beteiligten Gemeinden und Landkreise sind vorher zu hören.

(2) Werden durch die Änderung von Gemeindegrenzen die Grenzen von Landkreisen berührt, so be-
wirkt die Änderung der Gemeindegrenzen auch die Änderung der Kreisgrenzen.

(3) Gemeindegrenzen können freiwillig durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit Genehmi-
gung der zuständigen Aufsichtsbehörde geändert werden. Die Vereinbarung muss von den Gemein-
devertretungen der beteiligten Gemeinden mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindever-
treter beschlossen werden. Vor der Beschlussfassung sind die Bürger zu hören, die in dem unmittel-
bar betroffenen Gebiet wohnen; das gilt nicht in Fällen von geringer Bedeutung (§ 17 Abs. 2 Satz 3).
Satz 2 und 3 gelten nicht, wenn über die Eingliederung einer Gemeinde in eine andere Gemeinde oder
die Neubildung einer Gemeinde durch Vereinigung von Gemeinden ein Bürgerentscheid (§ 8b) durch-
geführt wird. Die Wahl des Bürgermeisters kann bis zu einem Jahr nach Freiwerden der Stelle aufge-
schoben werden, wenn die Auflösung der Gemeinde bevorsteht. Die von der Gebietsänderung betrof-
fenen hauptamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten der bisherigen Gemeinden haben für den
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Rest ihrer Amtszeit Anspruch auf Verwendung als hauptamtliche Beigeordnete unter Beibehaltung ih-
rer bisherigen Besoldung in der aufnehmenden oder neu gebildeten Gemeinde.

(4) Gegen den Willen der beteiligten Gemeinden können Gemeindegrenzen nur durch Gesetz geän-
dert werden. Das Gleiche gilt für die Neubildung einer Gemeinde aus Teilen einer oder mehrerer Ge-
meinden.

§ 17
Rechtsfolgen, Auseinandersetzung

(1) In der Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 ist insbesondere der Umfang der Grenzänderung zu regeln
und sind Bestimmungen über den Tag der Rechtswirksamkeit und, soweit erforderlich, über das Orts-
recht, die Verwaltung, die Rechtsnachfolge, die Auseinandersetzung und den Wahltag einer Nachwahl
nach § 32 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes zu treffen (Grenzänderungsvertrag). Wird eine neue
Gemeinde gebildet, muss die Vereinbarung auch Bestimmungen über die vorläufige Wahrnehmung
der Aufgaben der Gemeindeorgane der neuen Gemeinde enthalten. Für die vorläufige Wahrnehmung
der Aufgaben des Bürgermeisters in der neu gebildeten Gemeinde bestellt die obere Aufsichtsbehör-
de einen Beauftragten; § 141 gilt entsprechend. Auf die Bestellung kann verzichtet werden, wenn ein
hauptamtlicher Beigeordneter nach § 16 Abs. 3 Satz 6 vorhanden ist. Wird eine Gemeinde in eine an-
dere Gemeinde eingegliedert, muss die Vereinbarung auch Bestimmungen über die vorläufige Vertre-
tung der Bevölkerung der eingegliederten Gemeinde durch die Gemeindevertreter der eingeglieder-
ten Gemeinde in der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde bis zur nächsten regelmäßi-
gen Wahl oder einer Nachwahl treffen. Der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde muss
mindestens ein Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde angehören, im Übrigen sind bei der
Bestimmung der Zahl der Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde in der Gemeindevertre-
tung der aufnehmenden Gemeinde die örtlichen Verhältnisse und der Bevölkerungsanteil zu berück-
sichtigen. Im Falle des Satz 3 muss die Vereinbarung ferner Bestimmungen über eine befristete Ver-
tretung der eingegliederten Gemeinde bei Streitigkeiten über die Vereinbarung treffen.

(2) Der Grenzänderungsvertrag bedarf der Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde. Die obere Auf-
sichtsbehörde hat den Grenzänderungsvertrag mit dem Genehmigungsvermerk im Staatsanzeiger
für das Land Hessen öffentlich bekannt zu machen. In Fällen von geringer Bedeutung genehmigt die
Aufsichtsbehörde die Vereinbarung über die Grenzänderung. Geringe Bedeutung hat eine Grenzände-
rung, wenn sie nicht mehr als drei Prozent des Gebiets der abgebenden Gemeinde und nicht mehr als
insgesamt 200 Einwohner erfasst. Die beteiligten Gemeinden haben den Grenzänderungsvertrag mit
dem Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde nach den für ihre Satzungen geltenden Vorschrif-
ten öffentlich bekannt zu machen.

(3) Enthält die Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 keine erschöpfende Regelung oder kann wegen einzel-
ner Bestimmungen die Genehmigung nicht erteilt werden, ersucht die zuständige Aufsichtsbehörde
die Gemeinden, die Mängel binnen angemessener Frist zu beseitigen. Kommen die Gemeinden einem
solchen Ersuchen nicht nach, trifft die zuständige Aufsichtsbehörde die im Interesse des öffentlichen
Wohls erforderlichen Bestimmungen.

(4) Bei einer Änderung der Gemeindegrenzen durch Gesetz werden die Rechtsfolgen und die Aus-
einandersetzung im Gesetz oder durch Verordnung geregelt. Das Gesetz kann dies auch der Rege-
lung durch Vereinbarung überlassen, die der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde bedarf.
Kommt diese Vereinbarung nicht zustande, gilt Abs. 3 entsprechend.

(5) Die Genehmigung des Grenzänderungsvertrags und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über
die Auseinandersetzung begründen Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie bewirken den Übergang,
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die Beschränkung oder Aufhebung von dinglichen Rechten. Die Aufsichtsbehörde ersucht die zustän-
digen Behörden um die Berichtigung der öffentlichen Bücher.

(6) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des Gemeindegebiets erforderlich werden, sind
frei von öffentlichen Abgaben und Gebühren.

§ 18
(aufgehoben)

VIERTER TEIL
Einwohner und Bürger

§ 19
Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner er-
forderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzu-
stellen.

(2) Sie kann bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für die Grundstücke ihres Gebiets den An-
schluss an Wasserleitung, Kanalisation, Straßenreinigung, Fernheizung und ähnliche der Volksge-
sundheit dienende Einrichtungen (Anschlusszwang) und die Benutzung dieser Einrichtungen und der
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben. Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluss- und
Benutzungszwang zulassen. Sie kann den Zwang auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets und auf
bestimmte Gruppen von Grundstücken oder Personen beschränken.

§ 20
Teilnahme an öffentlichen Einrichtungen und Gemeindelasten

(1) Die Einwohner der Gemeinden sind im Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, die öf-
fentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen, und verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen.

(2) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die nicht in der Gemeinde wohnen, sind in gleicher Weise
berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen, die in der Gemeinde für Grundbesitzer und Ge-
werbetreibende bestehen, und verpflichtet, für ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im Gemeinde-
gebiet zu den Gemeindelasten beizutragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für juristische Personen und für Personenvereinigungen.

§ 21
Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde soll nur Bürgern übertragen werden, die sich in der
Gemeinde allgemeinen Ansehens erfreuen und das Vertrauen ihrer Mitbürger genießen; die besonde-
ren Voraussetzungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2 und § 72 Abs. 2
bleiben unberührt. Der Bürger ist verpflichtet, eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde zu über-
nehmen und auszuüben; dies gilt nicht für das Amt des Bürgermeisters und des Beigeordneten.

(2) Die Berufung zu ehrenamtlicher Tätigkeit obliegt dem Gemeindevorstand, sofern gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Bei Übernahme seiner Tätigkeit ist der ehrenamtlich Tätige zur gewissenhaften
und unparteiischen Ausübung und zur Verschwiegenheit zu verpflichten; die Verpflichtung ist akten-
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kundig zu machen. Die Berufung kann, wenn sie nicht auf Zeit erfolgt ist, jederzeit zurückgenommen
werden.

(3) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über Ehrenbeamte bleiben unberührt.

§ 22
Persönliche Dienste

Die Gemeinde ist berechtigt, zur Erfüllung dringlicher öffentlicher Aufgaben die Einwohner für eine be-
schränkte Zeit zu persönlichen Diensten und anderen Leistungen im Rahmen des Herkömmlichen her-
anzuziehen; hierbei sind die persönlichen Verhältnisse der Einwohner angemessen zu berücksichti-
gen. Zu Leistungen nach Satz 1, mit Ausnahme von persönlichen Diensten, können auch juristische
Personen und Personenvereinigungen sowie solche Personen herangezogen werden, die nicht in der
Gemeinde wohnen, jedoch in der Gemeinde Grundbesitz haben oder ein Gewerbe betreiben. Der Kreis
der Verpflichteten sowie die Art und der Umfang der Leistungen sind durch Satzung festzulegen.

§ 23
Ablehnungsgründe

(1) Der Bürger kann die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ablehnen oder sein Ausscheiden
verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die für die
Berufung zuständige Stelle.

(2) Als wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 gilt insbesondere, wenn der Bürger

1. bereits mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde ausübt,

 

2. mindestens acht Jahre als Mitglied der Gemeindevertretung angehört hat oder sonst ehrenamt-
lich für die Gemeinde tätig war,

 

3. ein geistliches Amt verwaltet,

 

4. ein öffentliches Amt verwaltet und die Einstellungsbehörde feststellt, dass die ehrenamtliche
Tätigkeit mit seinen Dienstpflichten nicht vereinbar ist,

 

5. durch die persönliche Fürsorge für seine Familie fortwährend besonders belastet ist,

 

6. mindestens zwei Vormundschaften, Pflegschaften oder Betreuungen führt,

 

7. häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist,

 

8. anhaltend krank ist,

 

9. mindestens 60 Jahre alt ist.

 

§ 24
Verschwiegenheitspflicht

(1) Der ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung seiner Tätigkeit, über die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im
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dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen.

(2) Der ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung des Bürgermeisters über Angelegenheiten, über
die er Verschwiegenheit zu wahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Woh-
le des Bundes, eines Landes, der Gemeinde oder eines anderen Trägers der öffentlichen Verwaltung
Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich er-
schweren würde.

(4) Ist der ehrenamtlich Tätige Beteiligter in einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vorbringen
der Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn
die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn ein zwingendes öffentliches In-
teresse dies erfordert. Wird sie versagt, so ist dem ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den
die öffentlichen Interessen zulassen.

§ 24a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. ohne wichtigen Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ablehnt oder ihre Aus-
übung verweigert,

 

2. die Pflichten des § 24 oder des § 26 verletzt.

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
der Gemeindevorstand.

§ 25
Widerstreit der Interessen

(1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtlicher Tätigkeit in einer Angelegenheit beratend oder ent-
scheidend mitwirken, wenn er

1. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlan-
gen kann,

 

2. Angehöriger einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichneten Personenkreis gehört,

 

3. eine natürliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Gesetzes oder in der betreffenden Ange-
legenheit kraft Vollmacht vertritt (Einzel- oder Gesamtvertretung),

 

4. bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 gegen Entgelt be-
schäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit gegeben
ist,
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5. bei einer juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 als Mitglied des Vorstands, des Auf-
sichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig ist, es sei denn, dass er diesem Organ als Ver-
treter oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört,

 

6. in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit tätig geworden ist.

 

Satz 1 gilt nicht, wenn jemand an der Entscheidung lediglich als Angehöriger einer Berufs- oder Bevöl-
kerungsgruppe beteiligt ist, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen und Abberufungen.

(3) Ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt, entscheidet das Organ oder Hilfsorgan, dem der Betrof-
fene angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt.

(4) Wer annehmen muss, weder beratend noch entscheidend mitwirken zu dürfen, hat dies vorher
dem Vorsitzenden des Organs oder Hilfsorgans, dem er angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt,
mitzuteilen. Wer an der Beratung und Entscheidung nicht teilnehmen darf, muss den Beratungsraum
verlassen; dies gilt auch für die Entscheidung nach Abs. 3.

(5) Angehörige im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind:

1. der Verlobte,

 

2. der Ehegatte,

 

2a. der eingetragene Lebenspartner,

 

3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

 

4. Geschwister,

 

5. Kinder der Geschwister,

 

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

 

6a. eingetragene Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der eingetragenen Lebenspart-
ner,

 

7. Geschwister der Eltern,

 

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemein-
schaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

 

Angehörige sind die in Satz 1 bezeichneten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nr. 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht,

 

1a. in den Fällen der Nr. 2a, 3 und 6a die die Beziehung begründende eingetragene Lebenspartner-
schaft nicht mehr besteht,
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2. in den Fällen der Nr. 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind
erloschen ist,

 

3. im Falle der Nr. 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiter-
hin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

 

(6) Beschlüsse, die unter Verletzung der Abs. 1 bis 4 gefasst worden sind, sind unwirksam. Sie gel-
ten jedoch sechs Monate nach der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung er-
forderlich ist, sechs Monate nach dieser als von Anfang an wirksam zustande gekommen, wenn nicht
vorher der Gemeindevorstand oder der Bürgermeister widersprochen oder die Aufsichtsbehörde sie
beanstandet hat; die Widerspruchsfristen der §§ 63 und 74 bleiben unberührt. Die Wirksamkeit tritt
nicht gegenüber demjenigen ein, der vor Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Rechtsmittel eingelegt oder
ein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht hat, wenn in dem Verfahren der Mangel festgestellt
wird.

§ 26
Treupflicht

Ehrenbeamte haben eine besondere Treupflicht gegenüber der Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche Drit-
ter gegen die Gemeinde nicht geltend machen, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter han-
deln. Das gilt auch für andere ehrenamtlich tätige Bürger, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht. Ob die Voraussetzungen dieser Vorschrift vorlie-
gen, entscheidet das Organ oder Hilfsorgan, dem der Betroffene angehört oder für das er die Tätigkeit
ausübt.

§ 26a
Anzeigepflicht

Die Mitglieder eines Organs der Gemeinde sind verpflichtet, die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche
oder ehrenamtliche Tätigkeit in einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genossenschaft
oder in einem Verband einmal jährlich dem Vorsitzenden des Organs anzuzeigen, dem sie angehören.
Der Vorsitzende leitet eine Zusammenstellung der Anzeigen dem Finanzausschuss zur Unterrichtung
zu. Das Nähere des Verfahrens kann in der Geschäftsordnung geregelt werden.

§ 27
Entschädigung

(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfall. Durch Satzung ist ein Durch-
schnittssatz festzusetzen, der nur denjenigen zu gewähren ist, denen nachweisbar ein Verdienstaus-
fall entstehen kann. Hausfrauen wird der Durchschnittssatz ohne diesen Nachweis gewährt. Die Ge-
währung des Durchschnittssatzes kann durch Satzung auf Zeiten beschränkt werden, in denen nach
der allgemeinen Lebenserfahrung einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird. Anstelle des Durch-
schnittssatzes kann der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall verlangt wer-
den; dies gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur
Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen. Selbstständig Tätige erhalten auf
Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall
auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. In der Satzung ist ein ein-
heitlicher Höchstbetrag je Stunde festzulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstausfalles nicht über-
schritten werden darf; es kann außerdem ein täglicher oder monatlicher Höchstbetrag festgelegt wer-
den.
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(2) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiese-
nen Fahrkosten.

(3) Ehrenamtlich Tätigen kann neben dem Ersatz des Verdienstausfalls und der Fahrkosten durch Sat-
zung eine Aufwandsentschädigung gewährt werden. Die Aufwandsentschädigung kann ganz oder teil-
weise als Sitzungsgeld gezahlt werden. Dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, seinen Stellver-
tretern, den Ausschussvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden, ehrenamtlichen Beigeordneten und Orts-
vorstehern kann eine höhere Aufwandsentschädigung gewährt werden. Der Minister des Innern kann
durch Rechtsverordnung Höchstsätze bestimmen, die nicht überschritten werden dürfen.

(4) Die Vorschriften der Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 und 2 sind auch auf Fraktionssitzungen anzuwenden.
Fraktionssitzungen im Sinne des Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvor-
stand, Fraktionsarbeitsgruppen). Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist durch
Satzung zu begrenzen.

(5) Die Ansprüche auf die in Abs. 1 bis 3 genannten Bezüge sind nicht übertragbar. Auf die Aufwands-
entschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.

§ 28
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

(1) Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbür-
gerrecht verleihen.

(2) Die Gemeinde kann Bürgern, die als Gemeindevertreter, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeam-
te oder als Mitglied eines Ortsbeirats insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr Mandat oder Amt aus-
geübt haben, eine Ehrenbezeichnung verleihen. Entsprechendes gilt für die Mitgliedschaft von Ein-
wohnern im Ausländerbeirat.

(3) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhal-
tens entziehen.

FÜNFTER TEIL
Verwaltung der Gemeinde

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Erster Titel
Wahlrecht

§ 29
Wahlgrundsätze

(1) Die Bürger der Gemeinde nehmen durch die Wahl der Gemeindevertretung und des Bürgermeis-
ters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil.

(2) Für das Wahlverfahren gelten die Bestimmungen des Hessischen Kommunalwahlgesetzes.

§ 30
Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag
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1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines der
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Unionsbürger) ist,

 

2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und

 

3. seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat; Entsprechendes gilt für
den Ortsbezirk (§ 81).

 

Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der Hauptwoh-
nung als Wohnsitz.

(2) Hauptamtliche Bürgermeister, hauptamtliche Beigeordnete und Landräte sind ohne Rücksicht auf
die Dauer des Wohnsitzes mit dem Amtsantritt in der Gemeinde wahlberechtigt.

§ 31
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 32
Passives Wahlrecht

(1) Wählbar als Gemeindevertreter sind die Wahlberechtigten, die am Wahltag das achtzehnte Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben; Entspre-
chendes gilt für den Ortsbezirk (§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend.

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt.

§ 33
Fortfall der Wählbarkeit

Fällt eine Voraussetzung der jederzeitigen Wählbarkeit fort, so endet nicht nur die Tätigkeit als Ge-
meindevertreter oder als Mitglied des Ortsbeirats, sondern auch die sonstige ehrenamtliche Tätigkeit
für die Gemeinde zu dem in § 33 Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes bestimmten
Zeitpunkt.

§ 34
(weggefallen)

Zweiter Titel
Gemeindevertreter

§ 35
Unabhängigkeit

(1) Die Gemeindevertreter üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Ge-
meinwohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge und Wünsche der Wähler nicht gebun-
den.
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(2) Gemeindevertreter sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 bis 26 und des § 27. Verwaltungs-
behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichtsbe-
hörde.

§ 35a
Sicherung der Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als Gemeindevertreter zu bewerben oder es
auszuüben. Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung um ein Man-
dat oder der Ausübung eines Mandats sind unzulässig. Entgegenstehende Vereinbarungen sind nich-
tig. Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 gelten nur für außerhalb des öffentlichen Dienstes beschäftig-
te Gemeindevertreter.

(2) Die Arbeitsverhältnisse von Gemeindevertretern können vom Arbeitgeber nur aus wichtigem
Grund gekündigt werden; das gilt nicht für Kündigungen während der Probezeit. Der Kündigungs-
schutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zuständige Gremium. Er gilt ein
Jahr nach Beendigung des Mandats fort. Gehörte der Gemeindevertreter weniger als ein Jahr der Ge-
meindevertretung an, besteht Kündigungsschutz für sechs Monate nach Beendigung des Mandats.

(3) Der Gemeindevertreter ist auf dem bisherigen Arbeitsplatz zu belassen. Die Umsetzung auf einen
anderen gleichwertigen Arbeitsplatz oder an einen anderen Beschäftigungsort ist nur zulässig, wenn
der Gemeindevertreter zustimmt oder dem Arbeitgeber eine Belassung auf dem bisherigen Arbeits-
platz oder an dem bisherigen Beschäftigungsort bei Abwägung aller Umstände nicht zugemutet wer-
den kann. Die niedrigere Eingruppierung des Gemeindevertreters auf dem bisherigen oder zukünfti-
gen Arbeitsplatz nach Satz 2 ist ausgeschlossen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Dem Gemeindevertreter ist die für die Mandatsausübung erforderliche Freistellung von der Arbeit
zu gewähren. Dem Gemeindevertreter ist unabhängig von der Freistellung jährlich bis zu zwei Wochen
Urlaub für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Mandat zu ge-
währen. Die Entschädigung des Verdienstausfalls richtet sich nach § 27.

§ 36
Wahlzeit

Die Gemeindevertreter werden für fünf Jahre gewählt (Wahlzeit). Unberührt bleiben die besonderen
Bestimmungen für Wiederholungs- und Nachwahlen. Die Neuwahl muss vor Ablauf der Wahlzeit statt-
finden.

§ 36a
Fraktionen

(1) Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine Fraktion kann Gemein-
devertreter, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen. Das Nähere über die Bildung
einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind
in der Geschäftsordnung zu regeln. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei, in Gemeinden mit mehr
als 50 000 Einwohnern aus drei Gemeindevertretern bestehen. Eine Fraktion kann Mitglieder des Ge-
meindevorstandes und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen
den Pflichten des § 24. Hierauf sind sie vom Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.
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(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der Mitglieder und Hospitanten sowie des
Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Ge-
meindevorstand mitzuteilen.

(3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertre-
tung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen.

(4) Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen
Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren. Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum
Haushaltsplan darzustellen. Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

§ 36b
Ein-Personen-Fraktion

(1) Entfällt in einer Gemeinde mit bis zu 23 Gemeindevertretern nach dem Wahlergebnis auf eine Par-
tei oder Wählergruppe nur ein Sitz in der Gemeindevertretung, so hat der entsprechende Gemein-
devertreter auch dann die Rechte und Pflichten einer Fraktion, wenn es nicht zu einem Zusammen-
schluss nach § 36a Abs. 1 kommt (Ein-Personen-Fraktion).

(2) Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Ein-Personen-Fraktion nicht die Bildung eines Akteneinsichts-
ausschusses nach § 50 Abs. 2 Satz 2 verlangen kann.

(3) Im Fall der Übersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Gemeindevorstands nach
§ 50 Abs. 2 Satz 4 tritt an die Stelle des Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertreter, der die Ein-Per-
sonen-Fraktion bildet.

§ 37
Hinderungsgründe

Gemeindevertreter können nicht sein:

1. hauptamtliche Beamte und haupt- und nebenberufliche Arbeitnehmer ab der Entgeltgruppe 9b
der Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im kommunalen Bereich
a) der Gemeinde,

 

b) einer gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtung, an der die Gemeinde beteiligt ist,

 

c) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, an der die Gemeinde
maßgeblich beteiligt ist,

 

d) des Landes oder des Landkreises, die unmittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommu-
nal- und Fachaufsicht) über die Gemeinde wahrnehmen,

 

e) des Landkreises, die mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für die Gemeinde befasst sind,

 

 

2. leitende Arbeitnehmer einer Gesellschaft oder einer Stiftung des bürgerlichen Rechts, an der
die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist.

 

§ 38
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Zahl der Gemeindevertreter

(1) Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt in Gemeinden

 

bis zu 3 000 Einwohnern 15

von 3 001 bis zu  

  5 000 Einwohnern 23

von 5 001 bis zu  

  10 000 Einwohnern 31

von 10 001 bis zu  

  25 000 Einwohnern 37

von 25 001 bis zu  

  50 000 Einwohnern 45

von 50 001 bis zu  

  100 000 Einwohnern 59

von 100 001 bis zu  

  250 000 Einwohnern 71

von 250 001 bis zu  

  500 000 Einwohnern 81

von 500 001 bis zu  

  1 000 000 Einwohnern 93

über 1 000 000 Einwohnern 105.
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(2) Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit die Zahl der
Gemeindevertreter auf die für die nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen
liegende ungerade Zahl festgelegt werden. In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann die Zahl
der Gemeindevertreter bis auf 11 abgesenkt werden. Die Änderung muss mit einer Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschlossen werden und gilt ab
der nächsten Wahlzeit.

Dritter Titel
Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeindebedienstete

§ 39
Wahl und Amtszeit des Bürgermeisters

(1a) Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Gemeinde in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzufüh-
ren. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.

(1b) Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet frühestens am
zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den zwei Bewerbern
statt, welche bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben, Bei Verzicht eines die-
ser beiden Bewerber auf die Teilnahme an der Stichwahl findet die Stichwahl mit dem verbliebenen
Bewerber statt. Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültigen abgegebenen Stim-
men die höchste Stimmenzahl erhält. Nimmt nur ein Bewerber an der Stichwahl teil, ist er gewählt,
wenn er die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

(1c) Scheidet ein Bewerber nach Zulassung der Wahlvorschläge vor der Wahl durch Tod oder Verlust
der Wählbarkeit aus, findet eine Nachwahl statt. Scheidet einer der beiden Bewerber für die Stich-
wahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, ist die Wahl zu wiederholen. Ist nur ein Bewerber
zur Wahl zugelassen und lauten nicht mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf „Ja", ist das Wahl-
verfahren einschließlich der Wahlvorbereitung zu wiederholen; dies gilt auch, wenn beide Bewerber
auf die Teilnahme an der Stichwahl verzichten oder im Falle des Abs. 1b Satz 4 der Bewerber nicht die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

(1d) Bei der Ermittlung der Bewerber für die Stichwahl und bei der Stichwahl entscheidet bei gleicher
Zahl an gültigen Stimmen das vom Wahlleiter in der Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los.

(2) Wählbar zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und
Unionsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für den Ausschluss von der Wähl-
barkeit gelten § 32 Abs. 2 und § 31 entsprechend.

(3) Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre. Ehrenamtliche Bürgermeister scheiden vor-
zeitig aus, wenn sie zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig werden; die Gemeindevertre-
tung stellt das Ausscheiden fest. Für ehrenamtliche Bürgermeister gilt § 35a entsprechend.

§ 39a
Wahl und Amtszeit der Beigeordneten

(1) Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt. § 39 Abs. 2 gilt für die hauptamt-
lichen Beigeordneten entsprechend.
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(2) Die Amtszeit der hauptamtlichen Beigeordneten beträgt sechs Jahre. Ehrenamtliche Beigeordnete
werden für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt; die §§ 32, 33 und § 39 Abs. 3 Satz 2 und 3
gelten entsprechend.

(3) Eine Wiederwahl hauptamtlicher Beigeordneter ist frühestens sechs Monate vor Ablauf der Amts-
zeit zulässig; sie muss spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein. Der Be-
schluss über die Vornahme einer Wiederwahl ist in geheimer Abstimmung zu fassen. § 6 Abs. 3 des
Hessischen Beamtengesetzes findet keine Anwendung.

§ 40
Rechtsverhältnisse des Bürgermeisters und der Beigeordneten

(1) Der hauptamtliche Bürgermeister ist Wahlbeamter in einem Beamtenverhältnis auf Zeit (§ 6 des
Hessischen Beamtengesetzes).

(2) Für den hauptamtlichen Bürgermeister gilt für den Eintritt in den Ruhestand keine Altersgrenze;
§ 6 Abs. 3 und 6 sowie die §§ 33 bis 35 des Hessischen Beamtengesetzes finden keine Anwendung.
Der hauptamtliche Bürgermeister tritt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, wenn er

1. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren erreicht und

 

2. das 55. Lebensjahr vollendet hat

 

und nicht erneut in dasselbe oder ein höherwertiges Amt berufen wird.

(3) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand
versetzt, wenn er

1. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren erreicht und

 

2. das 50. Lebensjahr vollendet hat.

 

Der Antrag muss vor Ablauf der Amtszeit gestellt werden. Für jeden Monat vor Vollendung des 55. Le-
bensjahres vermindert sich das Ruhegehalt dauerhaft um 0,3 Prozent (Versorgungsabschlag). Bei ei-
ner Amtszeit von 20 Jahren verringert sich der Versorgungsabschlag für jedes weitere volle Jahr um
10 Prozent. Dieser Versorgungsabschlag tritt an die Stelle desjenigen nach § 14 Abs. 3 des Hessischen
Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158).

(4) Tritt der hauptamtliche Bürgermeister nach Abs. 2 oder 3 nicht in den Ruhestand, ist er entlassen.
In diesem Fall entsteht ein Anspruch auf Altersgeld nach Maßgabe der §§ 76 und 77 des Hessischen
Beamtenversorgungsgesetzes. § 77 Abs. 3, 6, 9 Nr. 3 und 4 sowie Abs. 10 Nr. 1 und 2 des Hessischen
Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung. Bei dem hauptamtlichen Bürgermeister, der
als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren erreicht hat,

1. tritt bei Anwendung des § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes die
Vollendung des 55. Lebensjahres an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze nach § 33
Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes oder
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2. endet das Ruhen des Anspruchs auf Zahlung des Altersgeldes nach Vollendung des 50. Lebens-
jahres auf Antrag.

 

Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(5) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister Anspruch auf einen monatli-
chen Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Der Zuschuss beträgt

1. die Hälfte des Krankenversicherungsbetrages, höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, der
bei der Krankenkasse zu zahlen wäre, die bei Versicherungspflicht zuständig wäre, und

 

2. die Hälfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversicherungsbeitrages, höchstens jedoch
die Hälfte des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung.

 

Der Anspruch besteht auch während des Bezuges von Übergangsgeld. Der Anspruch besteht nur,
wenn nach anderen Vorschriften kein Anspruch auf Zuschuss zu Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen oder auf Beihilfe besteht.

(6) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister Anspruch auf Übergangsgeld
nach § 19 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für den hauptamtlichen Beigeordneten.

(8) Der ehrenamtliche Bürgermeister ist Ehrenbeamter (§ 5 des Hessischen Beamtengesetzes). Satz 1
gilt entsprechend für den ehrenamtlichen Beigeordneten. Der ehrenamtliche Beigeordnete ist entlas-
sen, wenn er seine Rechtsstellung als Vertreter verliert.

§ 40a
Ruhen eines bisherigen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses

(1) Wird ein Beamter auf Lebenszeit hauptamtlicher Bürgermeister oder hauptamtlicher Beigeordne-
ter, so ruhen abweichend von § 22 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Ju-
ni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), vom Tag der
Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses an die Rechte und Pflichten aus dem bisherigen Dienst-
verhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Beloh-
nungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen. Die Rechte und Pflichten ruhen längstens bis zum Errei-
chen der Altersgrenze nach § 33 des Hessischen Beamtengesetzes.

(2) Nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnisses ist dem Beamten auf Lebenszeit auf seinen An-
trag dasselbe Amt derselben Laufbahn zu übertragen wie das Amt, das er im Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit zum Zeitpunkt der Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses innehatte. § 28 Abs. 2
Satz 1 bis 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entsprechend; die Dienstzeit im Wahlbeamten-
verhältnis auf Zeit gilt als gleichwertige Zeit i. S. des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes. Der Antrag ist spätestens drei Monate nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnis-
ses zu stellen. Die Wiederverwendung hat spätestens sechs Monate nach Beendigung des Wahlbeam-
tenverhältnisses zu erfolgen.

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2 nicht oder nicht fristgerecht gestellt, so ist der Beamte auf Lebenszeit
entlassen.
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(4) Für Richter auf Lebenszeit und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gelten die Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend.

§ 41
Weiterführung der Amtsgeschäfte

Um die geordnete Fortführung der Verwaltung zu sichern, können Bürgermeister und Beigeordnete
nach Ablauf ihrer Amtszeit die Amtsgeschäfte weiterführen, bis ihre Nachfolger das Amt antreten, es
sei denn, die Gemeindevertretung beschließt, dass sie die Amtsgeschäfte nicht weiterführen sollen;
zu einer Weiterführung der Amtsgeschäfte bis zu drei Monaten sind sie verpflichtet, wenn die Weiter-
führung der Amtsgeschäfte für sie keine unbillige Härte bedeutet. Für die Dauer der Weiterführung
der Amtsgeschäfte besteht das bisherige Amtsverhältnis weiter. Hauptamtlichen Bürgermeistern und
hauptamtlichen Beigeordneten sind für die Zeit der Weiterführung der Amtsgeschäfte die bisherigen
Bezüge, ehrenamtlichen die Aufwandsentschädigung weiterzugewähren.

§ 42
Wahlvorbereitung, Zeitpunkt der Wahl des Bürger-
meisters und der hauptamtlichen Beigeordneten

(1) Die Wahl des Bürgermeisters wird durch den Wahlausschuss der Gemeinde (§ 5 Hessisches Kom-
munalwahlgesetz) vorbereitet.

(2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch einen Ausschuss der Gemeindevertretung
vorbereitet. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind nicht öffentlich; der Vorsitzende der Gemeindever-
tretung und seine Stellvertreter, sofern sie nicht Ausschussmitglieder sind, sonstige Gemeindevertre-
ter - mit Ausnahme der Minderheitenvertreter nach § 62 Abs. 4 Satz 2 - und die Beigeordneten sowie
Gemeindebedienstete können nicht an den Ausschusssitzungen teilnehmen; über das Ergebnis der
Sitzungen dürfen nur an Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands Auskünfte
erteilt werden. Die Stellen der hauptamtlichen Beigeordneten sind öffentlich auszuschreiben. Der Aus-
schuss hat über das Ergebnis seiner Arbeit in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung zu
berichten. Satz 1 bis 4 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl.

(3) Die Wahl des Bürgermeisters ist frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Freiwerden der
Stelle, bei unvorhergesehenem Freiwerden der Stelle spätestens nach vier Monaten durchzuführen.
Bei der Bestimmung des Wahltags nach § 42 KWG kann von dem jeweils geltenden Zeitrahmen bis zu
drei Monate abgewichen werden, wenn dadurch die gemeinsame Durchführung der Wahl des Bürger-
meisters mit einer anderen Wahl oder Abstimmung ermöglicht wird.

(4) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten ist frühestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit
zulässig und soll spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein.

§ 43
Ausschließungsgründe

(1) Bürgermeister oder Beigeordneter kann nicht sein:

1. wer gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde steht,

 

2. wer gegen Entgelt im Dienst einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder Gesellschaft steht, an
der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,
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3. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenberuflicher Arbeitnehmer des Landes
oder des Landkreises unmittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht)
über die Gemeinde wahrnimmt,

 

4. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenberuflicher Arbeitnehmer des Landkrei-
ses mit Aufgaben der Rechnungsprüfung für die Gemeinde befasst ist.

 

(2) Bürgermeister und Beigeordnete dürfen nicht miteinander bis zum zweiten Grade verwandt oder
im ersten Grade verschwägert oder durch Ehe oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft verbun-
den sein. Entsteht ein solches Verhältnis nachträglich, hat einer der Beteiligten auszuscheiden; ist ei-
ner der Beteiligten Bürgermeister, scheidet der andere aus; ist einer der Beteiligten hauptamtlich,
der andere ehrenamtlich tätig, scheidet letzterer aus. Im Übrigen entscheidet, wenn sich die Beteilig-
ten nicht einigen können, das Los. Muss ein hauptamtlicher Beigeordneter ausscheiden, ist er in den
einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

§ 44
Hauptamtliche und ehrenamtliche Verwaltung

(1) Bürgermeister sind hauptamtlich tätig. In Gemeinden mit nicht mehr als 5 000 Einwohnern kann
die Hauptsatzung jedoch bestimmen, dass die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich zu verwalten
ist; die Änderung muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ge-
meindevertreter beschlossen werden.

(2) Beigeordnete sind ehrenamtlich tätig. In jeder Gemeinde sind mindestens zwei Beigeordnete zu
bestellen. Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass eine höhere Zahl an Beigeordneten zu wählen ist
und welche Beigeordnetenstellen hauptamtlich zu verwalten sind. Die Zahl der hauptamtlichen Beige-
ordneten darf die der ehrenamtlichen nicht übersteigen. Die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten-
stellen kann vor der Wahl der Beigeordneten innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Wahlzeit
der Gemeindevertretung herabgesetzt werden.

(3) Ehrenamtliche Bürgermeister haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung und Ehrensold, ehe-
malige ehrenamtliche Kassenverwalter haben Anspruch auf Ehrensold. Die Landesregierung wird er-
mächtigt, das Nähere, insbesondere die Höhe des Anspruches, durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 45
Amtsbezeichnung

(1) In kreisfreien und Sonderstatus-Städten führt der Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbür-
germeister, der Erste Beigeordnete die Amtsbezeichnung Bürgermeister. Wird der Sonderstatus ab-
erkannt, führen Oberbürgermeister und Bürgermeister ihre Amtsbezeichnungen weiter, im Falle ihrer
erneuten Berufung in dasselbe Amt vor oder unmittelbar nach Ablauf der Amtszeit auch für die Dauer
dieser weiteren Amtszeiten.

(2) In Städten führen der mit der Verwaltung des Finanzwesens beauftragte hauptamtliche Beigeord-
nete die Bezeichnung Stadtkämmerer, die übrigen Beigeordneten die Bezeichnung Stadtrat. Der Be-
zeichnung Stadtrat kann ein das Arbeitsgebiet kennzeichnender Zusatz (Stadtschulrat, Stadtbaurat
usw.) beigefügt werden.

(3) Im Übrigen kann die Amtsbezeichnung der Beigeordneten durch die Hauptsatzung geregelt wer-
den.
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§ 46
Einführung und Verpflichtung

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten werden spätestens sechs Monate nach ihrer Wahl von
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt und durch
Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

(2) Die Amtszeit der Bürgermeister und Beigeordneten beginnt mit dem Tage der Aushändigung ei-
ner Urkunde über die Berufung in ihr Amt oder mit dem in der Urkunde genannten späteren Zeit-
punkt. Dem Bürgermeister wird die Urkunde bei der Einführung von seinem Amtsvorgänger ausge-
händigt, sofern sich jener noch im Amt befindet. Den Beigeordneten wird die Urkunde vom Bürger-
meister überreicht.

(3) Für Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden, gilt nicht die Vorschrift des Abs. 1; ihre
neue Amtszeit beginnt am Tag nach dem Ablauf der bisherigen Amtszeit.

§ 47
Vertretung des Bürgermeisters

Der Erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters; er soll als allgemeiner Vertre-
ter nur tätig werden, wenn der Bürgermeister verhindert ist. Die übrigen Beigeordneten sind zur allge-
meinen Vertretung des Bürgermeisters nur berufen, wenn der Erste Beigeordnete verhindert ist. Die
Reihenfolge bestimmt der Gemeindevorstand.

§ 48
Rechtsverhältnisse der Gemeindebediensteten

Die Rechte und Pflichten der Gemeindebediensteten bestimmen sich, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres besagt, nach den allgemeinen Vorschriften für den öffentlichen Dienst. Die Besoldung der Ge-
meindebeamten soll derjenigen der vergleichbaren Staatsbeamten entsprechen; die nähere Regelung
bleibt einem besonderen Gesetz vorbehalten.

Zweiter Abschnitt
Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Erster Titel
Gemeindevertretung

§ 49
Zusammensetzung und Bezeichnung

Die Gemeindevertretung besteht aus den Gemeindevertretern. In den Städten führen die Gemein-
devertreter die Bezeichnung Stadtverordneter und der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Be-
zeichnung Stadtverordnetenvorsteher.

§ 50
Aufgaben

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über die Angelegenheiten der Gemeinde, soweit sich aus die-
sem Gesetz nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten
oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss über-
tragen. Dies gilt jedoch nicht für die in § 51 aufgeführten Angelegenheiten. Die Übertragung bestimm-
ter Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand kann in der Hauptsatzung niedergelegt
werden. Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, deren Beschlussfassung sie auf andere Ge-
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meindeorgane übertragen hat, jederzeit an sich ziehen. Ist die Übertragung in der Hauptsatzung nie-
dergelegt, ist die Vorschrift des § 6 Abs. 2 zu beachten.

(2) Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde, mit Ausnahme der Er-
füllung der Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2, und die Geschäftsführung des Gemein-
devorstands, insbesondere die Verwendung der Gemeindeeinnahmen. Sie kann zu diesem Zweck in
bestimmten Angelegenheiten vom Gemeindevorstand in dessen Amtsräumen Einsicht in die Akten
durch einen von ihr gebildeten oder bestimmten Ausschuss fordern; der Ausschuss ist zu bilden oder
zu bestimmen, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter oder eine Fraktion verlangt. Gemeindever-
treter, die von der Beratung oder Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sind (§ 25). ha-
ben kein Akteneinsichtsrecht. Die Überwachung erfolgt unbeschadet von Satz 2 durch Ausübung des
Fragerechts zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Gemeindevertretung, durch schrift-
liche oder elektronische Anfragen und aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung durch
Übersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Gemeindevorstands an den Vorsitzenden
der Gemeindevertretung und die Vorsitzenden der Fraktionen. Der Gemeindevorstand ist verpflichtet,
Anfragen der Gemeindevertreter und der Fraktionen zu beantworten.

(3) Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung über die wichtigen Verwaltungsangelegenhei-
ten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnun-
gen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.

§ 51
Ausschließliche Zuständigkeiten

Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die Gemeindevertretung nicht übertragen:

1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,

 

2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung vorzunehmenden Wahlen,

 

3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und einer Ehrenbezeichnung,

 

4. die Änderung der Gemeindegrenzen,

 

5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Einstellung, Beförderung, Entlassung und
Besoldung der Beamten und der Arbeitnehmer der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Be-
amten- und Arbeitsrechts,

 

6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,

 

7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms,

 

8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach näherer Maßgabe des § 100,

 

9. die Beratung des Jahresabschlusses (§ 112) und die Entlastung des Gemeindevorstands,

 

10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der
Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,
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11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und
wirtschaftlichen Unternehmen sowie eine unmittelbare Beteiligung oder mittelbare Beteiligung
von größerer Bedeutung an diesen,

 

12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an
denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar mit größerer Bedeutung beteiligt ist,

 

13. die Errichtung, die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie die Entschei-
dung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,

 

14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen in
freies Gemeindevermögen sowie die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliederver-
mögen oder Gemeindegliederklassenvermögen,

 

15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung an-
derer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaft-
lich gleichkommen,

 

16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung
der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,

 

17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des Gemeindevorstands oder von Gemeinde-
vertretern mit der Gemeinde im Falle des § 77 Abs. 2,

 

18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den Abschluss von Vergleichen,
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

 

19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

 

§ 52
Öffentlichkeit

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. Sie kann für einzelne An-
gelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in
nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden; die Entscheidung kann in öffentlicher
Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist. Der Vor-
sitzende kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister Gemeindebedienstete zu den nicht öffentli-
chen Sitzungen beiziehen.

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen, soweit dies angängig
ist, nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen durch
die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig sind.

§ 53
Beschlussfähigkeit

(1) Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der
Gemeindevertreter anwesend ist. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung
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fest; die Beschlussfähigkeit gilt so lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird.
Der Antragsteller zählt zu den anwesenden Gemeindevertretern.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Gemeindevertretung zurückgestellt wor-
den und tritt die Gemeindevertretung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal
zusammen, ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur
zweiten Sitzung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Gemeindevertreter ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesen-
heit entgegensteht, so ist die Gemeindevertretung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ge-
meindevertreter beschlussfähig.

§ 54
Abstimmung

(1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungül-
tige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.

(2) Die geheime Abstimmung ist unzulässig; § 39a Abs. 3 Satz 2 und § 55 Abs. 3 bleiben unberührt.

§ 55
Wahlen

(1) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen, wird in einem Wahlgang nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl, im Übrigen für jede zu besetzende Stelle in einem besonderen Wahl-
gang nach Stimmenmehrheit gewählt. Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleicharti-
ge Stellen im Sinne von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten ehrenamtlich verwaltet, so
ist Erster Beigeordneter der erste Bewerber desjenigen Wahlvorschlags, der die meisten Stimmen er-
halten hat. Wird die Zahl mehrerer gleichartiger unbesoldeter Stellen während der Wahlzeit (§ 36) er-
höht, so findet keine neue Wahl statt; die neuen Stellen werden auf der Grundlage einer Neuberech-
nung der Stellenverteilung unter Berücksichtigung der erhöhten Zahl der Stellen vergeben. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los.

(2) Haben sich alle Gemeindevertreter bei einer Wahl, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
vorzunehmen wäre, auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der
Gemeindevertretung über die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen sind
unerheblich. Ehrenamtlicher Erster Beigeordneter ist der erste Bewerber des Wahlvorschlags; bei ei-
ner Erhöhung der Zahl der Stellen im Laufe der Wahlzeit rückt der nächste noch nicht berufene Be-
werber des Wahlvorschlags nach; im Übrigen gilt Abs. 4 entsprechend.

(3) Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung. Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn niemand wider-
spricht, durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden; dies gilt nicht für die Wahl der haupt-
amtlichen Beigeordneten.

(4) Wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, finden für das Wahlverfahren die Vor-
schriften des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) entsprechend Anwendung mit der Maßgabe,
dass § 22 Abs. 4 KWG keine Anwendung findet, wenn zwei Stellen zu besetzen sind. Im Falle des § 34
Abs. 1 KWG rückt der nächste noch nicht berufene Bewerber desselben Wahlvorschlags an die Stelle
des ausgeschiedenen Vertreters, es sei denn, die noch wahlberechtigten Unterzeichner des Wahlvor-
schlags beschließen binnen vierzehn Tagen seit Ausscheiden des Vertreters mit einfacher Mehrheit ei-
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ne andere Reihenfolge; das gilt auch im Falle des Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Aufgaben des Wahl-
leiters werden von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung wahrgenommen.

(5) Wird nach Stimmenmehrheit gewählt, so ist derjenige Bewerber gewählt, für den mehr als die
Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben ist; Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen, Stimmenthal-
tungen als ungültige Stimmen. Wird bei einer Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern die nach Satz 1 er-
forderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahlgang statt. Entfal-
len im ersten Wahlgang auf mehr als zwei Bewerber Stimmen, so erfolgt dieser Wahlgang zwischen
den zwei Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer in den weiteren Wahlgang
gelangt, Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Bewerber die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit, so
ist gewählt, wer in einem dritten Wahlgang die meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Bei Rücktritt eines Bewerbers in den weiteren Wahlgängen ist der gesamte Wahl-
vorgang als ergebnislos zu werten. Die Gemeindevertretung kann nach jedem Wahlgang darüber be-
schließen, ob das Wahlverfahren in einer weiteren Sitzung wiederholt werden soll.

(6) Gegen die Gültigkeit von Wahlen, die von der Gemeindevertretung nach den vorstehenden Vor-
schriften durchgeführt werden, kann jeder Gemeindevertreter innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei dem Vorsitzenden der
Gemeindevertretung erheben. Über den Widerspruch entscheidet die Gemeindevertretung. Für das
weitere Verfahren gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung mit der Maßgabe, dass die
Klage gegen die Gemeindevertretung zu richten ist.

(7) § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

§ 56
Einberufung

(1) Die Gemeindevertretung tritt zum ersten Mal binnen einem Monat nach Beginn der Wahlzeit, im
Übrigen so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens sechsmal im Jahr. Sie
muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter, der Gemeindevor-
stand oder der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt
und die Verhandlungsgegenstände zur Zuständigkeit der Gemeindevertretung und der Gemeinde ge-
hören; die Gemeindevertreter haben eigenhändig zu unterzeichnen.

(2) Die Ladung zur ersten Sitzung der Gemeindevertretung nach der Wahl erfolgt durch den Bürger-
meister.

§ 57
Vorsitzender

(1) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte einen Vorsit-
zenden und einen oder mehrere Vertreter. Die Zahl der Vertreter bestimmt die Hauptsatzung. Bis zur
Wahl des Vorsitzenden führt das an Jahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung den Vorsitz.

(2) Das Amt des Vorsitzenden endet, wenn es die Gemeindevertretung mit einer Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschließt. Das Gleiche gilt für sei-
ne Vertreter.

(3) Der Vorsitzende repräsentiert die Gemeindevertretung in der Öffentlichkeit. Er wahrt die Würde
und die Rechte der Gemeindevertretung.
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(4) Der Vorsitzende fördert die Arbeiten der Gemeindevertretung gerecht und unparteiisch. In diesem
Rahmen kann er die Einwohner über das Wirken der Gemeindevertretung informieren.

(5) In der Erledigung seiner Aufgaben informiert und unterstützt ihn der Gemeindevorstand; erforderli-
che Mittel sind ihm zur Verfügung zu stellen.

§ 58
Aufgaben des Vorsitzenden

(1) Der Vorsitzende beruft die Gemeindevertreter zu den Sitzungen der Gemeindevertretung schrift-
lich oder elektronisch unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung. Zwischen dem Zugang der La-
dung und dem Sitzungstag müssen mindestens drei Tage liegen. In eiligen Fällen kann der Vorsitzen-
de die Ladungsfrist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen.
Hierauf muss in der Einberufung ausdrücklich hingewiesen werden. Im Falle des § 53 Abs. 2 muss die
Ladungsfrist mindestens einen Tag betragen.

(2) Über Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung zu der Sitzung verzeichnet sind, kann nur ver-
handelt und beschlossen werden, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter dem
zustimmen.

(3) Bei Wahlen (§ 55), der Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung (§ 6) müssen
zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag stets mindestens drei Tage liegen.

(4) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen der Gemeindevertretung, er handhabt die Ordnung in
den Sitzungen und übt das Hausrecht aus. Er führt die Beschlüsse der Gemeindevertretung aus, wel-
che die innere Ordnung der Gemeindevertretung betreffen.

(5) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von dem Vorsitzenden im Benehmen mit
dem Gemeindevorstand festgesetzt. Unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Satz 2 ist der Vor-
sitzende verpflichtet, die zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände bei der Aufstellung der Tages-
ordnung zu berücksichtigen. Im Übrigen hat der Vorsitzende die Anträge einzelner Gemeindevertreter
und Fraktionen auf die Tagesordnung zu setzen, die bis zu einem bestimmten, in der Geschäftsord-
nung festzulegenden Zeitpunkt vor der Sitzung bei ihm eingehen.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung sind vor der Sitzung öffentlich
bekanntzumachen.

(7) Der Vorsitzende vertritt die Gemeindevertretung in den von ihr betriebenen oder gegen sie gerich-
teten Verfahren, wenn die Gemeindevertretung nicht aus ihrer Mitte einen oder mehrere Beauftragte
bestellt.

§ 59
Teilnahme des Gemeindevorstands

Der Gemeindevorstand nimmt an den Sitzungen der Gemeindevertretung teil. Er muss jederzeit zu
dem Gegenstand der Verhandlung gehört werden. Er ist verpflichtet, der Gemeindevertretung auf An-
fordern Auskünfte zu den Beratungsgegenständen zu erteilen. Der Bürgermeister kann eine von der
Auffassung des Gemeindevorstands abweichende Meinung vertreten.

§ 60
Aufrechterhaltung der Sitzungsordnung
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(1) Die Gemeindevertretung regelt ihre inneren Angelegenheiten, wie die Aufrechterhaltung der Ord-
nung, die Form der Ladung, die Sitz- und Abstimmungsordnung, durch eine Geschäftsordnung. Bei
der Erstellung der Geschäftsordnung ist den Belangen der Vereinbarkeit von Familie und Mandatsaus-
übung Rechnung zu tragen. Die Geschäftsordnung kann für Zuwiderhandlungen gegen ihre Bestim-
mungen Geldbußen bis zum Betrage von fünfzig Euro, bei mehrmals wiederholten Zuwiderhandlun-
gen, insbesondere bei wiederholtem ungerechtfertigtem Fernbleiben, den Ausschluss auf Zeit, längs-
tens für drei Monate, vorsehen. Über diese Maßnahmen entscheidet die Gemeindevertretung.

(2) Bei ungebührlichem oder wiederholtem ordnungswidrigem Verhalten kann der Vorsitzende ein Mit-
glied der Gemeindevertretung für einen oder mehrere, höchstens drei Sitzungstage ausschließen. Ge-
gen den Ausschluss kann die Entscheidung der Gemeindevertretung angerufen werden; diese ist spä-
testens in der nächsten Sitzung zu treffen. Weitere Maßnahmen aufgrund der Geschäftsordnung blei-
ben unberührt.

§ 61
Niederschrift

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift zu
fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, wer in der Sitzung anwesend war, welche Gegen-
stände verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstim-
mungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann verlan-
gen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zu Schriftfüh-
rern können Gemeindevertreter oder Gemeindebedienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohn-
sitz nicht in der Gemeinde haben - oder Bürger gewählt werden.

(3) Eine Kopie der Niederschrift ist innerhalb eines in der Geschäftsordnung festzulegenden Zeitrau-
mes an alle Gemeindevertreter schriftlich oder elektronisch zu übersenden. Über Einwendungen ge-
gen die Niederschrift entscheidet die Gemeindevertretung.

§ 62
Ausschüsse

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bil-
den und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist
zu bilden. Die Gemeindevertretung kann unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder be-
stimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung
übertragen. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Gemeindevertretung Bericht zu erstat-
ten. Die Gemeindevertretung kann jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden.

(2) Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder (§ 55) kann die Gemeindevertretung beschließen, dass
sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzen; § 22
Abs. 3 und 4 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. In diesem Fall werden die
Ausschussmitglieder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, nach der Konstituierung eines Aus-
schusses auch dessen Vorsitzenden, von den Fraktionen schriftlich benannt; der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung gibt der Gemeindevertretung die Zusammensetzung der Ausschüsse schriftlich be-
kannt. Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere Gemeindevertreter ver-
treten lassen. Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen
werden; die Abberufung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Vorsit-
zenden des Ausschusses schriftlich oder elektronisch zu erklären. Nachträgliche Änderungen des Stär-

- Seite 38 von 80 -



keverhältnisses der Fraktionen, die sich auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu
berücksichtigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner Bildung erfolgt durch den Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung. Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden und deren
Stellvertreter.

(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter sind berechtigt, an allen Aus-
schusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines
Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, für diesen Ausschuss einen Gemeindevertreter mit
beratender Stimme zu entsenden. Sonstige Gemeindevertreter können auch an nichtöffentlichen Sit-
zungen als Zuhörer teilnehmen.

(5) Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten sinngemäß die Vorschriften der §§ 52 bis 55, § 57
Abs. 2, § 58 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 mit der Maßgabe, dass das Benehmen auch mit dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung herzustellen ist, Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im Übrigen bleiben das
Verfahren und die innere Ordnung der Ausschüsse der Regelung durch die Geschäftsordnung der Ge-
meindevertretung vorbehalten.

(6) Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung
vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.

§ 63
Widerspruch und Beanstandung

(1) Verletzt ein Beschluss der Gemeindevertretung das Recht, so hat ihm der Bürgermeister zu wi-
dersprechen. Der Bürgermeister kann widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemeinde
gefährdet. Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach
der Beschlussfassung gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung ausgesprochen werden.
Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Über die strittige Angelegenheit ist in einer neuen Sit-
zung der Gemeindevertretung, die mindestens drei Tage nach der ersten liegen muss, nochmals zu
beschließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das Recht, muss der Bürgermeister ihn unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Woche nach der Beschlussfassung gegenüber dem Vorsitzenden der Gemein-
devertretung beanstanden. Die Beanstandung ist schriftlich zu begründen. Sie hat aufschiebende Wir-
kung. Für das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung mit der Maß-
gabe, dass ein Vorverfahren nicht stattfindet. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben die Ge-
meindevertretung und der Bürgermeister die Stellung von Verfahrensbeteiligten. Die aufschiebende
Wirkung der Beanstandung bleibt bestehen.

(3) Abs. 1 gilt entsprechend für den Beschluss eines Ausschusses im Falle des § 62 Abs. 1 Satz 3. In
diesem Fall hat die Gemeindevertretung über den Widerspruch zu entscheiden.

(4) Unterlässt es der Bürgermeister, innerhalb der ihm eingeräumten Fristen einem Beschluss der Ge-
meindevertretung oder eines Ausschusses zu widersprechen oder einen Beschluss der Gemeinde-
vertretung zu beanstanden, so gelten Abs. 1 bis 3 entsprechend für den Gemeindevorstand. Wider-
spruchs- und Beanstandungsfrist beginnen für den Gemeindevorstand mit Ablauf der entsprechenden
Fristen für den Bürgermeister. Erhebt die Gemeindevertretung gegen die Beanstandung Klage, so ist
an Stelle des Bürgermeisters der Gemeindevorstand am verwaltungsgerichtlichen Verfahren beteiligt.

§ 64
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(weggefallen)

Zweiter Titel
Gemeindevorstand

§ 65
Zusammensetzung

(1) Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Beigeordne-
ten und weiteren Beigeordneten.

(2) Die Mitglieder des Gemeindevorstands dürfen nicht gleichzeitig Gemeindevertreter sein. Das gilt
nicht für die Mitglieder des Gemeindevorstands, die gemäß § 41 die Amtsgeschäfte weiterführen.

§ 66
Aufgaben des Gemeindevorstands

(1) Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüs-
sen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Ge-
meinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der
Aufsichtsbehörde auszuführen,

 

2. die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und auszuführen,

 

3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Gemeindevertretung allgemein
oder im Einzelfall zugewiesenen Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,

 

4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde und das sonstige
Gemeindevermögen zu verwalten,

 

5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung
auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Ge-
meinde einzuziehen,

 

6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswe-
sen zu überwachen,

 

7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die Gemeindeurkunden zu voll-
ziehen.

 

(2) Der Gemeindevorstand hat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Re-
chenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interes-
se der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

§ 67
Beschlussfassung
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(1) Der Gemeindevorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die in der Regel nicht öffentlich sind.
Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete zu den Sitzungen beiziehen. In einfachen Angelegenhei-
ten können die Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden, wenn niemand widerspricht.

(2) Geheime Abstimmung ist unzulässig; dies gilt auch für Wahlen, es sei denn, dass ein Drittel der
Mitglieder des Gemeindevorstands eine geheime Abstimmung verlangt. Im Übrigen gilt für die vom
Gemeindevorstand vorzunehmenden Wahlen § 55 sinngemäß.

§ 68
Beschlussfähigkeit

(1) Der Gemeindevorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung fest; die Beschlussfähigkeit gilt so
lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. Der Antragsteller zählt zu den an-
wesenden Mitgliedern.

(2) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung teil. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. § 54 Abs. 1
Satz 3 findet Anwendung.

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des Gemeindevorstands ein gesetzlicher Grund, der
ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist der Gemeindevorstand ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig.

§ 69
Einberufung

(1) Der Bürgermeister beruft, soweit nicht regelmäßige Sitzungstage festgesetzt sind, den Gemeinde-
vorstand so oft, wie es die Geschäfte erfordern; in der Regel soll jede Woche eine Sitzung stattfinden.
Er muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Mitglieder des Gemeindevorstands
unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegen-
stände zur Zuständigkeit des Gemeindevorstands gehören; die Mitglieder des Gemeindevorstands ha-
ben eigenhändig zu unterzeichnen.

(2) Die Bestimmungen des § 58 Abs. 1 und 2 und § 61 gelten sinngemäß für die Verhandlungen des
Gemeindevorstands.

§ 70
Aufgaben des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus, soweit
nicht Beigeordnete mit der Ausführung beauftragt sind. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang
der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Er verteilt
die Geschäfte unter die Mitglieder des Gemeindevorstands.

(2) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder Weisung des Bürgermeisters oder wegen der
Bedeutung der Sache der Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die
laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem Bürgermeister und den zuständigen Beigeordneten
selbständig erledigt.
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(3) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen, wenn die vorherige Entscheidung des Gemeindevor-
stands nicht eingeholt werden kann, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus anordnen. Er hat un-
verzüglich dem Gemeindevorstand hierüber zu berichten.

§ 71
Vertretung der Gemeinde

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde. Erklärungen der Gemeinde werden in seinem Na-
men durch den Bürgermeister oder dessen allgemeinen Vertreter, innerhalb der einzelnen Arbeitsge-
biete durch die dafür eingesetzten Beigeordneten abgegeben. Der Gemeindevorstand kann auch an-
dere Gemeindebedienstete mit der Abgabe von Erklärungen beauftragen.

(2) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder müs-
sen in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur
versehen sein. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie vom Bürgermeister oder seinem allgemeinen
Vertreter sowie von einem weiteren Mitglied des Gemeindevorstands unterzeichnet sind. Dies gilt
nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung, die für die Gemeinde von nicht erheblicher Bedeutung
sind, sowie für Erklärungen, die ein für das Geschäft oder für den Kreis von Geschäften ausdrücklich
Beauftragter abgibt, wenn die Vollmacht in der Form nach Satz 1 und 2 erteilt ist.

(3) Bei der Vollziehung von Erklärungen sollen Mitglieder des Gemeindevorstands ihre Amtsbezeich-
nung, die übrigen mit der Abgabe von Erklärungen beauftragten Gemeindebediensteten einen das
Auftragsverhältnis kennzeichnenden Zusatz beifügen.

§ 72
Kommissionen

(1) Der Gemeindevorstand kann zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäfts-
bereiche sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge Kommissionen bilden, die ihm unterstehen.

(2) Die Kommissionen bestehen aus dem Bürgermeister, weiteren Mitgliedern des Gemeindevor-
stands, Mitgliedern der Gemeindevertretung und, falls dies tunlich erscheint, aus sachkundigen Ein-
wohnern. Die weiteren Mitglieder des Gemeindevorstands werden vom Gemeindevorstand, die Mit-
glieder der Gemeindevertretung und die sachkundigen Einwohner werden von der Gemeindevertre-
tung gewählt, die sachkundigen Einwohner auf Vorschlag der am Geschäftsbereich der Kommissi-
on besonders interessierten Berufs- und anderen Vereinigungen oder sonstigen Einrichtungen; § 62
Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter Beigeord-
neter.

(4) Der Gemeindevorstand kann das Verfahren und den Geschäftsgang der Kommissionen näher re-
geln. Sind keine abweichenden Bestimmungen getroffen, so gelten die §§ 67 bis 69 entsprechend.

§ 73
Personalangelegenheiten

(1) Der Gemeindevorstand stellt die Gemeindebediensteten ein, er befördert und entlässt sie; er kann
seine Befugnis auf andere Stellen übertragen. Der Stellenplan und die von der Gemeindevertretung
gegebenen Richtlinien sind dabei einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund
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des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. § 39 Abs. 1a, § 39a Abs. 1 und § 130
Abs. 3 bleiben unberührt.

(2) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Beamten und der Arbeitnehmer der Gemeinde mit
Ausnahme der Beigeordneten. Durch Verordnung der Landesregierung wird bestimmt, wer die Oblie-
genheiten des Dienstvorgesetzten gegenüber dem Bürgermeister und den Beigeordneten wahrnimmt.
Die Verordnung bestimmt auch, wer oberste Dienstbehörde für die Gemeindebediensteten ist; § 86
Abs. 2 des Hessischen Disziplinargesetzes bleibt unberührt.

§ 74
Widerspruch und Anrufung der Gemeindevertretung

(1) Verletzt ein Beschluss des Gemeindevorstands das Recht, so hat ihm der Bürgermeister zu wider-
sprechen. Der Bürgermeister kann widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemeinde ge-
fährdet. Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der
Beschlussfassung ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

(2) Über die strittige Angelegenheit ist in der nächsten Sitzung des Gemeindevorstands nochmals zu
beschließen. Findet die Angelegenheit auf diese Weise nicht ihre Erledigung, kann der Bürgermeister
innerhalb einer Woche die Entscheidung der Gemeindevertretung beantragen.

§ 75
Erzwingung eines Disziplinarverfahrens durch die Gemeindevertretung

(1) Verletzt ein Bürgermeister oder Beigeordneter seine Amtspflicht gröblich, kann die Gemeindever-
tretung bei der Aufsichtsbehörde die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beantragen. Der Beschluss
bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.

(2) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag ab, kann die Gemeindevertretung binnen einem Monat die
Disziplinarkammer anrufen; der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeinde-
vertreter. Die Disziplinarkammer darf dem Antrag nur stattgeben, wenn das Disziplinarverfahren vor-
aussichtlich zur Entfernung aus dem Dienst führen wird.

(3) Gibt die Disziplinarkammer dem Antrag statt, bewirkt ihre Entscheidung die Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens. Sie entscheidet zugleich über die vorläufige Dienstenthebung und über die Einbehal-
tung von Dienstbezügen.

§ 76
Abberufung

(1) Hauptamtliche Beigeordnete können von der Gemeindevertretung vorzeitig abberufen werden.
Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann nur von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder der Gemeindevertretung gestellt werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mindes-
tens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung. Über die Abberufung
ist zweimal zu beraten und abzustimmen. Die zweite Beratung darf frühestens vier Wochen nach der
ersten erfolgen. Eine Abkürzung der Ladungsfrist (§ 58 Abs. 1) ist nicht statthaft. § 63 findet keine An-
wendung.

(2) In kreisfreien Städten und Sonderstatus-Städten können hauptamtliche Beigeordnete innerhalb
von sechs Monaten nach Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung mit der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl ihrer Mitglieder vorzeitig abberufen werden. Abs. 1 Satz 4 bis 7 findet Anwendung.
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(3) Der Beigeordnete scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem die Abberufung zum zweiten Mal
beschlossen wird, aus seinem Amt.

(4) Ein Bürgermeister kann von den Bürgern der Gemeinde vorzeitig abgewählt werden. Er ist abge-
wählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit
mindestens dreißig Prozent der Wahlberechtigten beträgt. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens be-
darf es eines von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung
gestellten Antrages und eines mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder der Gemeindevertretung zu fassenden Beschlusses; § 63 findet keine Anwendung. Für
das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 54 bis 57 des Hessischen Kommunalwahlgeset-
zes entsprechend. Der Bürgermeister scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem der Wahlausschuss
die Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Ein Bürgermeister gilt als abgewählt, falls er binnen einer Wo-
che nach dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich auf eine Entscheidung der Bürger über
seine Abwahl verzichtet; der Verzicht ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu er-
klären. Der Bürgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an dem er den Verzicht auf die Abwahl er-
klärt, aus seinem Amt.

§ 76a
Ruhestand auf Antrag aus besonderen Gründen

Ein Bürgermeister kann die Versetzung in den Ruhestand mit der Begründung beantragen, dass ihm
das für die weitere Amtsführung erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht wird, wenn die
Voraussetzungen nach § 40 Abs. 3 Satz 1 erfüllt sind. Der Antrag ist schriftlich bei dem Vorsitzenden
der Gemeindevertretung zu stellen; er kann nur bis zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung
schriftlich zurückgenommen werden. Hat die Gemeindevertretung der Versetzung in den Ruhestand
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder zugestimmt, versetzt die
oberste Dienstbehörde den Bürgermeister durch schriftliche Verfügung in den Ruhestand. Der Ruhe-
stand beginnt nach Ablauf des Monats, in dem dem Bürgermeister die Verfügung zugestellt worden
ist.

§ 77
Ansprüche gegen Mitglieder des Gemeindevorstands,

Verträge mit ihnen und mit Gemeindevertretern

(1) Ansprüche der Gemeinde gegen Bürgermeister und Beigeordnete werden von der Gemeindever-
tretung geltend gemacht.

(2) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Gemeindevorstands und mit Gemeindevertretern be-
dürfen der Genehmigung der Gemeindevertretung, es sei denn, dass es sich um Verträge nach fest-
stehendem Tarif oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, die für die Gemeinde uner-
heblich sind.

Dritter Abschnitt

§§ 78 bis 80
(weggefallen)

Vierter Abschnitt
Maßnahmen zur Förderung der Selbstverwaltung

Erster Titel
Ortsbeiräte
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§ 81
Einrichtung und Aufhebung

(1) In den Gemeinden können durch Beschluss der Gemeindevertretung Ortsbezirke gebildet werden;
bestehende örtliche Gemeinschaften sollen Berücksichtigung finden. Für jeden Ortsbezirk ist ein Orts-
beirat einzurichten. Die Abgrenzung der Ortsbezirke und die Einrichtung von Ortsbeiräten sind in der
Hauptsatzung zu regeln; § 6 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. Für die erstmalige Einrichtung ei-
nes Ortsbeirats aus Anlass einer Grenzänderung genügt eine entsprechende Vereinbarung im Grenz-
änderungsvertrag (§ 17). Ortsbezirksgrenzen können nur zum Ende der Wahlzeit geändert werden.

(2) Ein Ortsbezirk kann frühestens zum Ende der Wahlzeit aufgehoben werden. Der Beschluss bedarf
der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.

(3) Das Recht, Außenstellen der Gemeindeverwaltung einzurichten, bleibt unberührt.

§ 82
Wahl und Aufgaben

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den Bürgern des Ortsbezirks gleichzeitig mit den Ge-
meindevertretern für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt. Die für die Wahl der Gemeinde-
vertreter maßgeblichen Vorschriften gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane für die
Gemeindevertretung auch für die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zuständig sind und über die Gül-
tigkeit der Wahl die neu gewählte Gemeindevertretung entscheidet. Der Ortsbeirat besteht aus min-
destens drei, höchstens neun Mitgliedern, in Ortsbezirken mit mehr als 8 000 Einwohnern aus höchs-
tens neunzehn Mitgliedern; das Nähere wird durch die Hauptsatzung bestimmt; § 81 Abs. 1 Satz 4
gilt entsprechend. Die Vorschriften des § 37 und des § 65 Abs. 2 finden sinngemäß Anwendung. Wer-
den keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zu-
gelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ortsbeirats ent-
fällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entsprechendes gilt für die restliche Dauer der laufen-
den Wahlzeit, wenn der Ortsbeirat in Folge des Ausscheidens von Vertretern nur noch weniger als drei
Mitglieder hat. Gemeindevertreter, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Ortsbeirat jedoch nicht als or-
dentliche Mitglieder angehören, können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 bis 26 und des § 27;
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. 1 und § 35a gelten entsprechend.

(3) Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören, ins-
besondere zum Entwurf des Haushaltsplans. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die
den Ortsbezirk angehen. Er hat zu denjenigen Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der Gemeinde-
vertretung oder vom Gemeindevorstand vorgelegt werden.

(4) Die Gemeindevertretung kann dem Ortsbeirat unbeschadet des § 51 und nach Maßgabe des § 62
Abs. 1 Satz 3 bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten widerruflich zur
endgültigen Entscheidung übertragen, wenn dadurch die Einheit der Verwaltung der Gemeinde nicht
gefährdet wird. Dem Ortsbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen.

(5) Der Ortsbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
und einen oder mehrere Stellvertreter. Der Vorsitzende trägt die Bezeichnung Ortsvorsteher. Nach
Ablauf der Wahlzeit führt der Ortsvorsteher seine Tätigkeit bis zur Neuwahl des Ortsvorstehers weiter.
Dem Ortsvorsteher kann die Leitung der Außenstelle der Gemeindeverwaltung im Ortsbezirk übertra-
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gen werden; er ist dann als Ehrenbeamter zu berufen und führt das gemeindliche Dienstsiegel. Für die
Aufhebung der Übertragung gilt § 86 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(6) Für den Geschäftsgang des Ortsbeirats gelten sinngemäß die Vorschriften der §§ 52 bis 55, des
§ 57 Abs. 2, des § 58 Abs. 1 bis 6, des § 61, des § 62 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 und des § 63 Abs. 3 und 4;
die Vorschrift des § 56 gilt sinngemäß mit den Maßgaben, dass der neu gewählte Ortsbeirat zum ers-
ten Mal binnen sechs Wochen nach Beginn der Wahlzeit zusammentritt und die Ladung durch den bis-
herigen Ortsvorsteher erfolgt sowie dass der Ortsbeirat mindestens viermal im Jahr zusammentritt.
Für die erste Sitzung nach der Einrichtung eines Ortsbeirats gelten die Vorschriften des § 56 Abs. 2
und des § 57 Abs. 1 Satz 3 sinngemäß.

(7) Der Gemeindevorstand kann an den Sitzungen des Ortsbeirats teilnehmen, im Übrigen gilt § 59
Satz 2 und 3 sinngemäß.

§ 83
(weggefallen)

Zweiter Titel
Ausländerbeiräte

§ 84
Einrichtung

In Gemeinden mit mehr als 1 000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ist ein Ausländerbeirat ein-
zurichten; zu den ausländischen Einwohnern zählen auch Staatenlose. In anderen Gemeinden kann
ein Ausländerbeirat eingerichtet werden; die Einrichtung ist in der Hauptsatzung zu regeln. Die Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirats entfällt, wenn eine Kommission zur Integration der
ausländischen Einwohner (Integrations-Kommission) nach Maßgabe des § 89 gebildet wird.

§ 85
Zusammensetzung

Der Ausländerbeirat besteht aus mindestens drei, höchstens siebenunddreißig Mitgliedern. Die maß-
gebliche Zahl der Mitglieder wird in der Hauptsatzung bestimmt.

§ 86
Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den ausländischen Einwohnern in allgemeiner,
freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die
Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt. Das Nähere des Wahlverfahrens regelt das Hessische
Kommunalwahlgesetz. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder werden weni-
ger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrich-
tung des Ausländerbeirats entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entsprechendes gilt für
die restliche Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn der Ausländerbeirat in Folge des Ausscheidens von
Vertretern nur noch weniger als drei Mitglieder hat. Im Fall des Satz 3 ist die Gemeinde verpflichtet,
für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit des Ausländerbeirats eine Integrations-Kommission zu bil-
den. Entsprechendes gilt im Fall des Satz 4 für die restliche Dauer der Wahlzeit des Ausländerbeirats.
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(2) Wahlberechtigt sind die ausländischen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr voll-
endet und seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Bei Inhabern von
Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.

(3) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten ausländischen Einwohner, die
am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde
ihren Wohnsitz haben. Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend.

(4) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind unter den Voraussetzungen des Abs. 3 auch Deut-
sche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes,

1. die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland erworben haben oder

 

2. die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen.

 

(5) § 31, § 32 Abs. 2, §§ 33, 37 und § 65 Abs. 2 gelten entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 bis 26 und des
§ 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
die Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend.

§ 87
Wahl des Vorsitzenden, Geschäftsgang

(1) Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den und einen oder mehrere Stellvertreter. Nach Ablauf der Wahlzeit führt der bisherige Vorsitzende
seine Tätigkeit bis zur Neuwahl des Vorsitzenden weiter.

(2) Der Ausländerbeirat tritt zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach der Wahl zusammen; die La-
dung erfolgt durch den bisherigen Vorsitzenden des Ausländerbeirats. Für die erste Sitzung nach der
Einrichtung eines Ausländerbeirats gelten § 56 Abs. 2 und § 57 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.

(3) Der Ausländerbeirat regelt seine inneren Angelegenheiten, insbesondere die Aufrechterhaltung
der Ordnung, die Form der Ladung und die Sitz- und Abstimmungsordnung, durch eine Geschäftsord-
nung. Ist eine Geschäftsordnung nicht vorhanden oder enthält diese keine erschöpfenden Regelun-
gen, gelten die für den Geschäftsgang der Gemeindevertretung maßgeblichen Vorschriften dieses Ge-
setzes und die Bestimmungen der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung entsprechend.

§ 88
Aufgaben, Befugnisse

(1) Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der ausländischen Einwohner der Gemeinde. Er berät
die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen.

(2) Der Gemeindevorstand hat den Ausländerbeirat rechtzeitig über alle Angelegenheiten zu unter-
richten, deren Kenntnis zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlich ist. Der Ausländerbeirat hat ein
Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Der Ausländerbeirat
ist in allen wichtigen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen, zu hören. Gemeindever-
tretung und Gemeindevorstand können, Ausschüsse der Gemeindevertretung müssen in ihren Sitzun-
gen den Ausländerbeirat zu den Tagesordnungspunkten hören, die Interessen der ausländischen Ein-
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wohner berühren. In allen wichtigen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen, kann der
Ausländerbeirat Anträge an die Gemeindevertretung richten; § 58 Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung
zu stellen.

§ 89
Integrations-Kommission

(1) Die Integrations-Kommission ist eine zur dauernden Verwaltung und Beaufsichtigung eines einzel-
nen Geschäftsbereichs eingesetzte Kommission im Sinne des § 72. Sie besteht mindestens zur Hälfte
aus sachkundigen Einwohnern, die von der Gemeindevertretung auf Vorschlag der Interessenvertre-
tungen der Migranten gewählt werden. Für den Fall, dass Wahlvorschläge nicht in ausreichender Zahl
abgegeben werden, soll die Gemeindevertretung Vorschläge machen. Für die Wählbarkeit zu dieser
Personengruppe gilt § 86 Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend. Die Hälfte der Gewählten soll weiblichen
Geschlechts sein. Außerdem soll bei der Wahl nach Möglichkeit die Pluralität der ausländischen Ein-
wohner im Sinne von § 84 Satz 1 berücksichtigt werden.

(2) Den Vorsitz der Integrations-Kommission führt der Bürgermeister gemeinsam mit einem von der
Personengruppe der sachkundigen Einwohner gewählten Co-Vorsitzenden.

(3) Die Integrations-Kommission berät die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die auslän-
dische Einwohner betreffen. § 88 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Integrations-Kommission tritt mindestens viermal im Jahr zusammen und berichtet dem Ge-
meindevorstand und der Gemeindevertretung einmal im Jahr über den Stand der Integration der aus-
ländischen Einwohner.

§§ 90 bis 91
(weggefallen)

SECHSTER TEIL
Gemeindewirtschaft

Erster Abschnitt
Haushaltswirtschaft

§ 92
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung
ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzi-
elle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn
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1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch
die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

 

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit min-
destens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie
an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur
ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen ge-
deckt sind.

 

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch
die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

 

2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit
mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten
sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlun-
gen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlun-
gen gedeckt sind.

 

(7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

§ 92a
Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz
Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der
Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder

 

2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein nega-
tiver Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

 

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen
zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellst-
möglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haus-
haltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsoli-
dierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einverneh-
men der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 93
Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen
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(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

 

2. im Übrigen aus Steuern

 

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Von der Verpflich-
tung, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Straßenbeiträge nach den §§ 11 und 11a des Gesetzes über
kommunale Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) ausgenommen. § 92 Abs. 4 bleibt unberührt.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder
wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 94
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos,

 

b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finan-
zierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos,

 

c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

 

d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtun-
gen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

 

 

2. des Höchstbetrages der Liquiditätskredite,

 

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind,

 

4. zum Haushaltssicherungskonzept,

 

5. zum Stellenplan.
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Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und
Auszahlungen sowie auf das Haushaltssicherungskonzept und den Stellenplan des Haushaltsjahres
beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.
Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

§ 95
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßga-
be dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsfüh-
rung verbindlich.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde vor-
aussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,

 

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und

 

3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

 

Die entsprechenden Vorschriften für die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

(3) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stel-
lenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

§ 96
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand, Aufwendungen und Auszahlungen zu leis-
ten und Verpflichtungen einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufge-
hoben.

§ 97
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeinde-
vertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Ist ein Beigeordneter für die Verwaltung des Fi-
nanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor. Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnah-
me zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen.

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Gemeindevertretung in öffent-
licher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung
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eingehend behandelt werden. In der Beratung kann der mit der Verwaltung des Finanzwesens betrau-
te Beigeordnete seine abweichende Auffassung vertreten.

(3) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres er-
folgen.

(4) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an
sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Ent-
hält die Haushaltssatzung genehmigungsbedürftige Teile nach § 97a, so ist sie erst nach der Erteilung
der Genehmigung bekannt zu machen. Sofern die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen
Teile enthält, darf sie erst öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb
eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.

§ 97a
Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5),

 

2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92a),

 

3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102),

 

4. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103) und

 

5. die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105).

 

§ 98
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des
Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher
Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der
Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

 

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haus-
haltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

 

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen An-
sätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den ge-
samten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

 

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnah-
men geleistet werden sollen,
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5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft
werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

 

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die uner-
hebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die
unabweisbar sind,

 

2. die Umschuldung von Krediten,

 

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszah-
lungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

 

4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

 

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

§ 99
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die
Gemeinde

1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Be-
schaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan
eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

 

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vor-
jahres erheben,

 

3. Kredite umschulden.

 

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen
Leistungen des Finanzhaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des
Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr be-
kannt gemacht ist.

§ 100
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn
sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung die-
ser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindever-
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tretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder
Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen
ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

(2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt wer-
den, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr
nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewähr-
leistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen entstehen können.

(4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmä-
ßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.

(5) § 98 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 101
Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrun-
de zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen
Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und
die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Fi-
nanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

(3) Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Gemeindevorstand den Entwurf eines
Investitionsprogramms auf. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen.
Ist ein Beigeordneter für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor.
Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der Ge-
meindevertretung vorzulegen.

(4) Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der
Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen.

(5) Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung an-
zupassen und fortzuführen.

(6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanz-
planung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer vor-
aussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

§ 102
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen dürfen unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden, wenn der Haus-
haltsplan hierzu ermächtigt.
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(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden
drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur
zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen in den
künftigen Haushalten gesichert erscheint.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushalts-
satzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Be-
kanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind,
Kreditaufnahmen vorgesehen sind. § 103 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) Verpflichtungen im Sinne des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen
werden, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. § 100 Abs. 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§ 103
Kredite

(1) Kredite dürfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Inves-
titionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Über die Aufnahme und
die Kreditbedingungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine an-
dere Regelung trifft; dabei kann sie abweichend von § 50 Abs. 1 Satz 2 die Entscheidung auf ein Mit-
glied des Gemeindevorstandes übertragen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in Euro. In ande-
ren Währungen ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung mit einem Währungssicherungsgeschäft zu-
lässig.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde
(Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushalts-
wirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbun-
den werden. Die Genehmigung ist in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, dass die Kredit-
verpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn
die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Be-
kanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamtbetrag nach Abs. 2 genehmigt worden ist, be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung),

1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474), beschränkt worden sind,

 

2. wenn sich die Aufsichtsbehörde dies im Einzelfall wegen der Gefährdung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde in der Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.
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Im Fall der Nr. 1 kann die Genehmigung nur nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt wer-
den.

(5) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister kann im Ein-
vernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung (Einzelgenehmigung) der Aufsichtsbehörde
abhängig gemacht wird mit der Maßgabe, dass die Genehmigung versagt werden kann, wenn die Kre-
ditbedingungen die Entwicklung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen oder die Versorgung der Ge-
meinden mit Krediten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen stören könnten. Eine Rechtsverord-
nung nach Satz 1 ist unverzüglich nach ihrer Verkündung dem Landtag mitzuteilen. Sie ist aufzuhe-
ben, wenn es der Landtag verlangt.

(6) Die Aufnahme eines vom Land Hessen gewährten Kredits bedarf keiner Einzelgenehmigung, wenn
an der Bewilligung die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minis-
ter beteiligt ist.

(7) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleich-
kommt, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 6 gelten sinn-
gemäß. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im
Rahmen der laufenden Verwaltung.

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits oder einer Zahlungsverpflichtung nach Abs. 7 keine
Sicherheiten bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Si-
cherheiten der Verkehrsübung entspricht.

§ 104
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Aus-
nahmen zulassen.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der Aufsichts-
behörde, soweit sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden; § 103 Abs. 2
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Abs. 2 genannten Rechtsgeschäften wirt-
schaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen
der Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu finanziellen Leistungen erwachsen
können.

(4) Für Rechtsgeschäfte der in Abs. 1 bis 3 beschriebenen Art, die von der Gemeinde zur Förderung
des Städte- und Wohnungsbaus abgeschlossen werden oder die für den Haushalt der Gemeinde keine
besondere Belastung bedeuten, ist keine Genehmigung erforderlich.

§ 105
Liquiditätskredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung fest-
gesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
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Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushalts-
satzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

(2) Die Gemeinde hat den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer doku-
mentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung ist der Aufsichtsbehörde vorzu-
legen. Der Höchstbetrag der in der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen
verbunden werden.

(3) Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Bürgermeister oder der für die
Verwaltung des Finanzwesens zuständige Beigeordnete. Die Kreditaufnahme erfolgt in Euro.

§ 106
Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

(1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen
Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in
der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

(2) Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus
Vorjahren auszugleichen sind. Rücklagen können auch aus zweckgebundenen Erträgen sowie für
sonstige Zwecke gebildet werden.

(3) Die Bildung von Rücklagen darf, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur unterbleiben, wenn
anderenfalls der Ausgleich des Haushalts gefährdet wäre.

(4) Für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen, deren Höhe oder Zeitpunkt ihres Eintritts
unbestimmt ist, hat die Gemeinde Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

§ 107
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Erträge, der Einzahlungen, der Aufwendungen oder der Auszahlungen es
erfordert, kann der Gemeindevorstand es von seiner Einwilligung abhängig machen, ob Verpflichtun-
gen eingegangen oder Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden.

§ 108
Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
in absehbarer Zeit erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß
nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen ange-
messenen Ertrag bringen.

(3) Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der die Vermögensgegenstände und
Schulden mit ihren Werten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig
aufzunehmen sind. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstel-
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lungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung angemessen ist. Dies
gilt auch für die Schlussbilanz, die zum 31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen ist.

(4) In der Eröffnungsbilanz dürfen die Vermögensgegenstände und Schulden auch mit den Werten an-
gesetzt werden, die vor dem 1. Januar 2005 sachgerecht ermittelt worden sind; etwaige Wertminde-
rungen sind zu berücksichtigen.

(5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungs-
bilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in
der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies
gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden
sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztma-
lig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen
sind nicht zu berichtigen.

§ 109
Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer
Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert
veräußert werden.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes.

(3) Ausnahmen von dem Gebot des vollen Wertersatzes nach Abs. 1 Satz 2 sind im öffentlichen Inter-
esse zulässig. Bei Nutzungsüberlassungen nach Abs. 2 entscheidet der Gemeindevorstand; die Ent-
scheidung ist der Gemeindevertretung mitzuteilen.

§ 110
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Gemeinde; § 117 bleibt unberührt. Die Buch-
führung kann von den Kassengeschäften abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte nicht durch eine Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen lässt, einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu bestellen.

(3) Die anordnungsbefugten Personen sowie der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts
können nicht gleichzeitig die Aufgaben eines Kassenverwalters wahrnehmen.

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen miteinander oder mit dem Bürgermeister, den
Beigeordneten sowie dem Leiter und den Prüfern des Rechnungsprüfungsamts nicht bis zum dritten
Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert oder durch Ehe oder durch eingetragene
Lebenspartnerschaft verbunden sein. § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß.

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die anderen in der Gemeindekasse beschäftigten Be-
amten und Arbeitnehmer sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.

§ 111
Übertragung von Kassengeschäften, Automation

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder teilweise von einer Stelle außerhalb der Ge-
meindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den
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für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes
gilt entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. De-
zember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618),
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(2) Werden die Kassengeschäfte ganz oder teilweise unter Einsatz automatischer Datenverarbeitungs-
anlagen erledigt, so ist den für die Prüfung zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, die Verfahren
vor ihrer Anwendung zu prüfen.

§ 112
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersicht-
lich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträ-
ge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

(2) Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Vermögensrechnung (Bilanz),

 

2. der Ergebnisrechnung und

 

3. der Finanzrechnung.

 

(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

(4) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

1. ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Über-
sichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie

 

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

 

(5) Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten aufstel-
len und die Gemeindevertretung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Er-
gebnisse der Abschlüsse unterrichten.

(6) Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung nach § 97a bis zur Unterrichtung der Gemeindevertre-
tung über den aufgestellten Jahresabschluss nach Abs. 5 zurückzustellen. Enthält die Haushaltssat-
zung keine genehmigungsbedürftigen Teile nach § 97a, darf sie abweichend von § 97 Abs. 4 Satz 3
erst nach der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach
Abs. 5 bekannt gemacht werden.

§ 112a
Gesamtabschluss
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(1) Der Jahresabschluss der Gemeinde ist zusammenzufassen mit den nach Handels-, Eigenbetriebs-
oder kommunalem Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen

1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

 

2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Sparkas-
sen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist,

 

3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,

 

4. der Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 1991
(BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), bei denen die Ge-
meinde Mitglied ist,

 

5. der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde errichtet worden sind,
von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen eingebracht hat,

 

6. der Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich
durch die Gemeinde gesichert wird.

 

(2) Die Gemeinde hat spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zu-
sammenzufassen. Dem zusammengefassten Jahresabschluss ist ein Anhang nach § 112 Abs. 4 Nr. 1
beizufügen. Die Jahresabschlüsse der in Abs. 1 genannten Aufgabenträger müssen nicht einbezogen
werden, wenn sie für die Verpflichtung nach § 112 Abs. 1 Satz 4 von nachrangiger Bedeutung sind.

(3) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 1 genannten Aufgabenträgern darauf hinzuwirken, dass ihr das
Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen und Unterlagen zu verlangen, die sie für die Zu-
sammenfassung der Jahresabschlüsse für erforderlich hält.

(4) Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 1, bei denen der Gemeinde die Mehrheit der
Stimmrechte zusteht, sind entsprechend den §§ 300 bis 307 des Handelsgesetzbuches in der jeweils
geltenden Fassung in die Zusammenfassung nach Abs. 2 mit der Maßgabe einzubeziehen, dass die je-
weiligen Buchwerte in den Abschlüssen der Aufgabenträger mit denen des Abschlusses der Gemeinde
zusammengefasst werden. Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 1, bei denen der Ge-
meinde nicht die Mehrheit der Stimmrechte zusteht, sind entsprechend den §§ 311 und 312 des Han-
delsgesetzbuches in die Zusammenfassung nach Abs. 2 einzubeziehen. Ist die Gemeinde an Aufga-
benträgern nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mittelbar beteiligt, gilt § 290 des Handelsgesetzbuches entspre-
chend.

(5) Der zusammengefasste Jahresabschluss ist um eine Kapitalflussrechnung zu ergänzen und durch
einen Bericht zu erläutern (Gesamtabschluss). Dem Bericht sind Angaben zu den Jahresabschlüssen
der Aufgabenträger nach Abs. 1, die nicht in die Zusammenfassung einbezogen sind, anzufügen.

(6) Der zusammengefasste Jahresabschluss und der Gesamtabschluss sind innerhalb von neun Mona-
ten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und die Gemeindevertretung sowie die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse zu unterrichten.

§ 112b
Befreiung vom Gesamtabschluss
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(1) Eine Gemeinde mit weniger als 20 000 Einwohnern ist von der Pflicht, einen Gesamtabschluss auf-
zustellen, befreit.

(2) Eine Gemeinde zwischen 20 000 und bis zu 50 000 Einwohnern ist von der Pflicht, einen Gesamt-
abschluss aufzustellen, befreit, wenn der auf die Gemeinde entfallende Anteil der Bilanzsumme der
nach § 112a Abs. 4 Satz 1 voll zu konsolidierenden Aufgabenträger zusammen den Wert von 20 Pro-
zent der in der Vermögensrechnung der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme sowohl für das Jahr
der Aufstellung als auch für das Vorjahr nicht übersteigt.

(3) Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist von der Gemeindevertretung zu be-
schließen.

(4) Macht eine Gemeinde von der Befreiung nach Abs. 1 oder 2 Gebrauch, bleibt die Pflicht zur Erstel-
lung eines Beteiligungsberichts nach § 123a davon unberührt. Der Beteiligungsbericht muss in den
Fällen des Satzes 1 zusätzlich Angaben über die Aufgabenträger in § 112a Abs. 1 Nr. 1 und 3 bis 6
enthalten.

§ 113
Vorlage an Gemeindevertretung

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (§ 128) legt der Gemeindevorstand
den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit dem
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfas-
sung vor.

§ 114
Entlastung

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresab-
schluss, zusammengefassten Jahresabschluss und Gesamtabschluss bis spätestens 31. Dezember des
zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die Entlastung des Ge-
meindevorstands. Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die Entlastung
mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe anzugeben.

(2) Der Beschluss über den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss sowie die Entlastung ist öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekannt-
machung ist der Jahresabschluss, der zusammengefasste Jahresabschluss und der Gesamtabschluss
mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf
die Auslegung hinzuweisen. Der Beschluss nach Satz 1 ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamts unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Zweiter Abschnitt
Sondervermögen, Treuhandvermögen

§ 115
Sondervermögen

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen und das Gemeindegliederklassenvermögen (§ 119),
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2. das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen,

 

3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen,
für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

 

4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

 

(2) Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft, Sie sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

(3) Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften der §§ 92, 93, 101 bis 105, 108 und
109 sinngemäß anzuwenden.

(4) Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonder-
rechnungen zu führen. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts sind mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öf-
fentlichen Bekanntmachung und Auslegung nach § 97 Abs. 4 abgesehen werden kann. Anstelle ei-
nes Haushaltsplans können ein Wirtschaftsplan aufgestellt und die für die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden, soweit
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist; Abs. 3 gilt sinngemäß.

§ 116
Treuhandvermögen

(1) Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie für Vermögen, die die Gemeinde nach beson-
derem Recht treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Son-
derrechnungen zu führen. § 115 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß.

(2) Geringfügiges Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen wer-
den; es unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft.

(3) Mündelvermögen sind abweichend von Abs. 1 und 2 nur im Jahresabschluss nachzuweisen.

(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben unberührt.

§ 117
Sonderkassen

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind Son-
derkassen einzurichten. Sie sollen mit der Gemeindekasse verbunden werden. § 111 gilt sinngemäß.

§ 118
(aufgehoben)

§ 119
Gemeindegliedervermögen

(1) Gemeindevermögen, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Gemeinde, sondern sonstigen
Berechtigten zusteht (Gemeindegliedervermögen, Gemeindegliederklassenvermögen), darf nicht in
Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden.
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(2) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermö-
gen umgewandelt werden.

§ 120
Örtliche Stiftungen

(1) Örtliche Stiftungen verwaltet die Gemeinde nach den Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht
durch Gesetz oder Stiftungsurkunde anderes bestimmt ist. Das Stiftungsvermögen ist von dem übri-
gen Vermögen getrennt zu halten und so anzulegen, dass es für seinen Verwendungszweck greifbar
ist.

(2) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden oder gefährdet die Stiftung das Gemein-
wohl, so sind die Vorschriften des § 85 Abs. 1 und § 87a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches anzuwenden. Die Änderung des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung
von rechtlich unselbständigen Stiftungen stehen der Gemeinde zu.

(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in
Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise
nicht erreicht werden kann.

Dritter Abschnitt
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde

§ 121
Wirtschaftliche Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,

 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit
der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und

 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder er-
füllt werden kann.

 

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genann-
ten Einschränkungen zulässig.

(1a) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 1 und § 122 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 dürfen Gemein-
den sich ausschließlich auf dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung und Einspeisung und des Ver-
triebs von Strom, Wärme und Gas aus erneuerbaren Energien sowie der Verteilung von elektrischer
und thermischer Energie bis zum Hausanschluss wirtschaftlich betätigen, wenn die Betätigung inner-
halb des Gemeindegebietes oder im regionalen Umfeld in den Formen interkommunaler Zusammen-
arbeit erfolgt. Die wirtschaftliche Beteiligung der Einwohner soll ermöglicht werden. Die wirtschaftli-
che Betätigung nach dieser Vorschrift ist in besonderer Weise dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu
unterwerfen. Die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Betätigung sind einmal jährlich der Gemeindever-
tretung vorzulegen.

- Seite 63 von 80 -



(1b) Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 1a dienen auch dem Schutz privater Dritter, soweit sie sich entsprechend
wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Betätigungen nach § 121 Abs. 1 Satz 2 bleiben hiervon
unberührt.

(2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,

 

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Er-
holung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie

 

3. zur Deckung des Eigenbedarfs.

 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar
ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften
über die Eigenbetriebe geführt werden.

(3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen und Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2
wahrnehmen und die nach Art und Umfang eine selbständige Verwaltung und Wirtschaftsführung er-
fordern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind;
hierbei können auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für die Eigenbetriebe geltenden
Vorschriften abweichen.

(4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die üblicherweise im Wettbewerb zu-
sammen mit der Haupttätigkeit erbracht werden, ebenfalls zulässig; mit der Ausführung dieser Tätig-
keiten sollen private Dritte beauftragt werden, soweit das nicht unwirtschaftlich ist.

(5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn

1. bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen und

 

2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.
Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den
maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

 

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung von wirt-
schaftlichen Unternehmen sowie über eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ist die Gemein-
devertretung auf der Grundlage einer Markterkundung umfassend über die Chancen und Risiken der
beabsichtigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende Auswirkungen auf das
Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Vor der Befassung in der Gemeinde-
vertretung ist den örtlichen Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Verbänden
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellungnah-
men sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

(7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaft-
liche Betätigung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten
Dritten übertragen werden können.
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(8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass sie einen Überschuss für den
Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang
zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass

1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden,

 

2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur Erhaltung des Ver-
mögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung
notwendig sind und

 

3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.

 

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und Verwaltungszweigen der Gemeinde an
das Unternehmen sowie Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an andere Unternehmen und
Verwaltungszweige der Gemeinde sind kostendeckend zu vergüten.

(9) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben. Für das öffent-
liche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften.

§ 122
Beteiligung an Gesellschaften

(1) Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens
gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen,

 

2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit
angemessenen Betrag begrenzt ist,

 

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem ent-
sprechenden Überwachungsorgan, erhält,

 

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende
gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entspre-
chend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

 

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4 in besonderen Fällen Ausnahmen zu-
lassen.

(2) Abs. 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften der Nr. 1 auch für die Gründung einer Gesellschaft, die
nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, und für die Beteiligung an ei-
ner solchen Gesellschaft. Darüber hinaus ist die Gründung einer solchen Gesellschaft oder die Betei-
ligung an einer solchen Gesellschaft nur zulässig, wenn ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der
Gründung oder Beteiligung vorliegt.
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(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder
sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut in einer ande-
ren Rechtsform erfüllt werden kann.

(4) Ist die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent an einer Gesellschaft unmittelbar beteiligt, so hat sie
darauf hinzuwirken, dass

1. in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird,

 

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt und der Gemein-
de zur Kenntnis gebracht wird,

 

 

2. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 121 Abs. 8) verfahren wird, wenn die Gesellschaft ein wirt-
schaftliches Unternehmen betreibt.

 

(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der Gemeinden oder Gemeindever-
bände mit insgesamt mehr als 50 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sich an einer an-
deren Gesellschaft beteiligen will.

(6) Die Gemeinde kann einen Geschäftsanteil an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben,
wenn eine Nachschusspflicht ausgeschlossen oder die Haftsumme auf einen bestimmten Betrag be-
schränkt ist.

§ 123
Unterrichtungs- und Prüfungsrechte

(1) Ist die Gemeinde an einem Unternehmen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes in der
Fassung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2013
(BGBl. I S. 2398), bezeichneten Umfang beteiligt, so hat sie

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes auszuüben,

 

2. sicherzustellen, dass ihr und dem für sie zuständigen überörtlichen Prüfungsorgan die in § 54
des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt werden.

 

(2) Ist eine Beteiligung einer Gemeinde an einer Gesellschaft keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde darauf hinwirken, dass ihr in der Satzung
oder im Gesellschaftsvertrag die Befugnisse nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
eingeräumt werden. Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil
der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde allein oder zusammen mit
anderen Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes be-
teiligt ist.

§ 123a
Beteiligungsbericht und Offenlegung
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(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen
Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit min-
destens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der Bericht ist innerhalb von 9 Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe
und die Beteiligungen des Unternehmens,

 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführun-
gen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft,
die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,

 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen.

 

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an einem
Unternehmen beteiligt, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans,
eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind
in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis
mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen,
wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jah-
resabschluss aufgenommen werden.

(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Ge-
meinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unter-
richten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

§ 124
Veräußerung von wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen

(1) Die teilweise oder vollständige Veräußerung einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder eines
wirtschaftlichen Unternehmens sowie andere Rechtsgeschäfte, durch welche die Gemeinde ihren Ein-
fluss verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde nicht beeinträchtigt wird. Das Gleiche gilt für Einrichtungen im Sinne des § 121 Abs. 2.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der Gemeinden und Gemeindeverbände mit
mehr als 50 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, Veräußerungen sowie andere Rechtsge-
schäfte im Sinne des Abs. 1 vornehmen will.

§ 125
Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde in Gesellschaften, die der Gemeinde gehören (Ei-
gengesellschaften) oder an denen die Gemeinde beteiligt ist. Der Bürgermeister vertritt den Gemein-
devorstand kraft Amtes; er kann sich durch ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Gemeinde-
vorstands vertreten lassen. Der Gemeindevorstand kann weitere Vertreter bestellen. Alle Vertreter
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des Gemeindevorstands sind an die Weisungen des Gemeindevorstands gebunden, soweit nicht Vor-
schriften des Gesellschaftsrechts dem entgegenstehen. Vorbehaltlich entgegenstehender zwingender
Rechtsvorschriften haben sie den Gemeindevorstand über alle wichtigen Angelegenheiten möglichst
frühzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Die vom Gemeindevorstand be-
stellten Vertreter haben ihr Amt auf Verlangen des Gemeindevorstands jederzeit niederzulegen. So-
fern Beamte der Gemeinde von den Gesellschaften für ihre Tätigkeit eine finanzielle Gegenleistung er-
halten, zählt diese zu den abführungspflichtigen Nebentätigkeitsvergütungen im Sinne von § 2 der Ne-
bentätigkeitsverordnung in der Fassung vom 21. September 1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. November 1998 (GVBl. I S. 492).

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde das Recht eingeräumt ist, in den Vorstand, den Auf-
sichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer Gesellschaft Mitglieder zu entsenden; bei den Aufsichts-
gremien soll der Gemeindevorstand darauf hinwirken, dass die Gemeinde möglichst paritätisch durch
Frauen und Männer vertreten wird. Der Bürgermeister oder das von ihm bestimmte Mitglied des Ge-
meindevorstands führt in den Gesellschaftsorganen den Vorsitz, wenn die Gesellschaft der Gemein-
de gehört oder die Gemeinde an ihr mehrheitlich beteiligt ist. Dies gilt nicht, wenn weitergehende ge-
setzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Die Mitgliedschaft
gemeindlicher Vertreter endet mit ihrem Ausscheiden aus dem hauptamtlichen oder ehrenamtlichen
Dienst der Gemeinde.

(3) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit bei einer Gesellschaft haftbar gemacht, so hat
ihnen die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt haben. Auch in diesem Falle ist die Gemeinde schadensersatzpflichtig, wenn die
Vertreter der Gemeinde nach Weisung gehandelt haben.

§ 126
Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung

Die Vorschriften des § 122 Abs. 1 und 2 mit Ausnahme des Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, der §§ 124 und 125
gelten auch für andere Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts. Für die Mitgliedschaft
in kommunalen Interessenverbänden gelten nur die Vorschriften des § 125.

§ 126a
Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

(1) Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts errichten oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe im Wege der Gesamtrechtsnachfol-
ge in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln. § 122 Abs. 1 Nr. 1 gilt entsprechend.

(2) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse der Anstalt durch eine Satzung. Diese muss Bestim-
mungen über den Namen und die Aufgaben der Anstalt, die Zahl der Mitglieder des Vorstands und des
Verwaltungsrates, die Höhe des Stammkapitals, die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung
und die Rechnungslegung enthalten. Die Gemeinde hat die Satzung und deren Änderungen bekannt
zu machen. § 127a gilt entsprechend.

(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhän-
gende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann zugunsten der Anstalt unter der Vorausset-
zung des § 19 Abs. 2 durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang vorschreiben und der An-
stalt das Recht einräumen, an ihrer Stelle Satzungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen;
§ 5 gilt entsprechend. Die Anstalt kann sich nach Maßgabe der Satzung an anderen Unternehmen be-
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teiligen, wenn der öffentliche Zweck der Anstalt dies rechtfertigt. Die §§ 123a und 125 gelten entspre-
chend.

(4) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung
aus deren Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft). Rechtsgeschäfte im Sinne des § 104 dür-
fen von der Anstalt nicht getätigt werden.

(5) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener Verantwortung geleitet, soweit nicht gesetzlich
oder durch die Satzung der Gemeinde etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand vertritt die Anstalt
nach außen.

(6) Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat überwacht. Der Verwaltungs-
rat bestellt den Vorstand auf höchstens 5 Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. Er entscheidet
außerdem über:

1. den Erlass von Satzungen nach Abs. 3 Satz 2,

 

2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,

 

3. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Leistungsnehmer,

 

4. die Ergebnisverwendung,

 

5. die Beteiligung oder die Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen.

 

Der Verwaltungsrat berät und beschließt in öffentlicher Sitzung. Dem Verwaltungsrat obliegt außer-
dem die Entscheidung in den durch die Satzung der Gemeinde bestimmten Angelegenheiten der An-
stalt. Entscheidungen nach Satz 3 Nr. 1 bedürfen der Zustimmung der Gemeindevertretung. Die Sat-
zung im Sinne von Abs. 2 Satz 1 kann vorsehen, dass die Gemeindevertretung dem Verwaltungsrat in
bestimmten Fällen Weisungen erteilen kann oder bei Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung
die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich ist.

(7) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den übrigen Mitgliedern. Den Vor-
sitz führt der Bürgermeister. Soweit Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich bestellt sind, führt
derjenige Beigeordnete den Vorsitz, zu dessen Geschäftsbereich die der Anstalt übertragenen Auf-
gaben gehören. Sind die übertragenen Aufgaben mehreren Geschäftsbereichen zuzuordnen, so ent-
scheidet der Bürgermeister über den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden von
der Gemeindevertretung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die Amtszeit von Mitgliedern des Ver-
waltungsrats, die der Gemeindevertretung angehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem
vorzeitigen Ausscheiden aus der Gemeindevertretung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht
sein:

1. Bedienstete der Anstalt,

 

2. Bedienstete der Aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über die Anstalt
befasst sind.
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(8) Der Anstalt kann durch Satzung die Dienstherrnfähigkeit verliehen werden. Die Satzung bedarf in-
soweit der Genehmigung der obersten Aufsichtsbehörde. Wird die Anstalt aufgelöst, hat die Gemeinde
die Beamten und die Versorgungsempfänger zu übernehmen.

(9) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt gelten die Bestimmungen des Sechsten
Teils und die dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen (§ 154 Abs. 3 und 4) entsprechend. Der
Haushalt der Anstalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kredite der An-
stalt bedürfen entsprechend den §§ 103 und 105 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ist die An-
stalt überwiegend wirtschaftlich tätig, so kann sie in ihrer Satzung bestimmen, für die Wirtschafts-
und Haushaltsführung die Vorschriften über die Eigenbetriebe sinngemäß anzuwenden. Das für die
Gemeinde zuständige Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht der
Anstalt. Das Rechnungsprüfungsamt hat das Recht, sich zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung
nach § 131 Abs. 1 auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bü-
cher und Schriften der Anstalt einzusehen.

(10) § 14 Abs. 2, § 25 sowie die Bestimmungen des Sechsten Teils über die Gemeindewirtschaft und
die des Siebenten Teils über die staatliche Aufsicht sind auf die Anstalt sinngemäß anzuwenden.

(11) Die Anstalt ist zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in demselben Umfang berechtigt wie die
Gemeinde, wenn sie aufgrund einer Aufgabenübertragung nach Abs. 3 hoheitliche Befugnisse ausübt
und bei der Aufgabenübertragung nichts Abweichendes geregelt wird.

(12) Abs. 1 bis 11 finden auf Anstalten des öffentlichen Rechts nach § 2c des Hessischen OFFENSIV-
Gesetzes vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 318), keine Anwendung.

§ 127
Eigenbetriebe

(1) Die Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung der wirtschaftlichen Unter-
nehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) sind so einzurichten, dass sie eine vom übrigen
Gemeindevermögen abgesonderte Betrachtung der Verwaltung und des Ergebnisses ermöglichen.

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs ist der Betriebsleitung eine ausreichende Selbständig-
keit der Entschließung einzuräumen.

(3) Die näheren Vorschriften über die Verfassung, Verwaltung und Wirtschaftsführung einschließlich
des Rechnungswesens der Eigenbetriebe bleiben einem besonderen Gesetz vorbehalten.

§ 127a
Anzeige

(1) Entscheidungen der Gemeinde über

1. die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen Unter-
nehmens,

 

2. die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer Gesellschaft sowie die we-
sentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesellschaft,

 

3. den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen Genossenschaft,
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4. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 124 Abs. 1

 

sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, schriftlich
anzuzeigen. Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Abs. 1 gilt für Entscheidungen über mittelbare Beteiligungen im Sinne von § 122 Abs. 5 entspre-
chend.

§ 127b
Verbot des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Unternehmen besteht, dürfen der Anschluss
und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Liefe-
rungen abgenommen werden.

Vierter Abschnitt
Prüfungswesen

§ 128
Prüfung des Jahresabschlusses

(1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss
und den Gesamtabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,

 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und be-
legt sind,

 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-
und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,

 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,

 

5. die Jahresabschlüsse nach § 112 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen,

 

6. ob die Berichte nach § 112 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln.

 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Schlussbericht zusammen.

§ 129
Rechnungsprüfungsamt

Kreisfreie Städte und Sonderstatus-Städte müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten, andere Ge-
meinden können es einrichten. Die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. In Gemeinden, für die kein Rechnungsprüfungs-
amt besteht, werden dessen Aufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises wahrge-
nommen. Zum Ausgleich der Kosten, die dem Landkreis durch diese Prüfungstätigkeit entstehen, kön-
nen Prüfungsgebühren erhoben werden.
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§ 130
Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung von Prüfungen unabhängig. Der Gemeinde-
vorstand kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der
Prüfung betreffen, Im Übrigen bleiben die Befugnisse des Gemeindevorstands und des Bürgermeisters
unberührt.

(2) Die Gemeindevertretung kann sich des Rechnungsprüfungsamts bedienen, bestimmte Prüfungs-
aufträge erteilen und unmittelbare Auskünfte verlangen.

(3) Zur Bestellung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts ist die Zustimmung der Gemeindevertre-
tung erforderlich. Das Gleiche gilt für die Abberufung und für das Verbot der Führung der Dienstge-
schäfte nach § 49 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes. Der Leiter und die Prüfer des Rechnungs-
prüfungsamts dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit ihren Prü-
fungsaufgaben vereinbar ist.

(4) Zum Leiter des Rechnungsprüfungsamts soll nur bestellt werden, wer eine gründliche Erfahrung
im Kommunalwesen, insbesondere auf dem Gebiet des gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens, besitzt. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts darf mit dem Vorsitzenden der Gemein-
devertretung, dem Bürgermeister und den Beigeordneten weder bis zum dritten Grade verwandt noch
bis zum zweiten Grade verschwägert oder durch Ehe oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft
verbunden sein. Im Übrigen gilt § 110 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 entsprechend.

(5) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts dürfen Zahlungen weder anordnen noch
ausführen.

§ 131
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts

(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses (§ 128),

 

2. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahres-
abschlusses,

 

3. die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und der Eigenbetriebe einschließlich der
Sonderkassen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen mit
der Maßgabe, dass mit den Kassenprüfungen der Zahlstellen mit geringem Umsatz auch ande-
re dafür geeignete Stellen der Gemeindeverwaltung beauftragt werden dürfen,

 

4. im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Nr. 1 bis 4 zu prüfen, ob zweckmäßig und wirt-
schaftlich verfahren wird; dabei hat es die Umsetzung der Feststellungen der überörtlichen Prü-
fung kommunaler Körperschaften nach § 6 Abs. 1 Satz 3 sowie der allgemeinen Feststellungen
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Kör-
perschaften in Hessen vom 22. Dezember 1993 (GVBl. I S. 708), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), zu berücksichtigen.
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Satz 1 gilt entsprechend für Anstalten öffentlichen Rechts, die durch Gemeinden oder mit gemeindli-
cher Beteiligung errichtet worden sind, mit Ausnahme der Sparkassen.

(2) Der Gemeindevorstand, der Bürgermeister, der für die Verwaltung des Finanzwesens bestellte Bei-
geordnete und die Gemeindevertretung können dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben über-
tragen, insbesondere

1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,

 

2. die Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Kasse,

 

3. die Prüfung von Auftragsvergaben,

 

4. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,

 

5. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe,

 

6. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist,

 

7. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der
Hingabe eines Kredits oder sonst vorbehalten hat.

 

(3) Das Rechnungsprüfungsamt unterstützt die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften ins-
besondere mit Daten und Informationen zur Vorbereitung von Empfehlungen allgemeiner Bedeutung
im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Kör-
perschaften in Hessen.

§ 132
Überörtliche Prüfung, Prüfung der Wirtschaftsbetriebe

(1) Die überörtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesens und der Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung wird durch besonderes Gesetz geregelt.

(2) Die für die Prüfung der wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden bestehenden besonderen
gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 133
Zulassung von Ausnahmen

Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium kann im Interesse der Weiterentwicklung des
kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Einzelfall von den Regelungen über die Haushalts-
satzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, die Jahresrechnung, den Jahresabschluss, die örtliche
Rechnungsprüfung, zum Gesamtdeckungsprinzip, zur Deckungsfähigkeit und zur Buchführung sowie
zu anderen Regelungen, die hiermit im Zusammenhang stehen, Ausnahmen zulassen. Dies gilt auch
für die nach § 154 erlassenen Regelungen. Die Ausnahmegenehmigung kann unter Bedingungen und
Auflagen erteilt werden.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

- Seite 73 von 80 -



§ 134
Unwirksame und nichtige Rechtsgeschäfte

(1) Rechtsgeschäfte, die ohne die aufgrund dieses Gesetzes erforderliche Genehmigung der Aufsichts-
behörde abgeschlossen werden, sind unwirksam.

(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot des § 92 Abs. 2 Satz 3, des § 103 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 8,
des § 104 Abs. 1 oder des § 127b verstoßen, sind nichtig.

SIEBENTER TEIL
Aufsicht

§ 135
Umfang der Aufsicht

Die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die Gemeinden im Einklang mit
den Gesetzen verwaltet und dass die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4) befolgt wer-
den. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudig-
keit der Gemeinden nicht beeinträchtigt werden.

§ 136
Aufsichtsbehörde

(1) Aufsichtsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Stadt Frankfurt am Main ist der Minis-
ter des Innern.

(2) Aufsichtsbehörde der sonstigen kreisfreien Städte und Sonderstatus-Städte ist der Regierungsprä-
sident, obere Aufsichtsbehörde der Minister des Innern. Der Minister des Innern kann seine Befugnisse
als obere Aufsichtsbehörde auf nachgeordnete Behörden übertragen.

(3) Aufsichtsbehörde der übrigen Gemeinden ist der Landrat als Behörde der Landesverwaltung, obe-
re Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident.

(4) Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern.

(5) Ist in einer vom Landrat als Behörde der Landesverwaltung als Aufsichtsbehörde zu entscheiden-
den Angelegenheit der Landkreis zugleich als Gemeindeverband beteiligt, entscheidet die obere Auf-
sichtsbehörde. Sind an Angelegenheiten, die nach diesem Gesetz der Genehmigung oder der Ent-
scheidung der Aufsichtsbehörde bedürfen, Gemeinden mehrerer Landkreise oder Regierungsbezir-
ke beteiligt, ist die gemeinsame nächst höhere Aufsichtsbehörde oder die von dieser bestimmte Auf-
sichtsbehörde zuständig.

§ 137
Unterrichtung

Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die Angelegenheiten der Gemeinde unterrichten; sie
kann an Ort und Stelle prüfen und besichtigen, Berichte anfordern sowie Akten und sonstige Unterla-
gen einsehen. Sie kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse, des Gemeinde-
vorstands und des Ortsbeirats teilnehmen; sie kann auch verlangen, dass diese Organe und Hilfsorga-
ne zur Behandlung einer bestimmten Angelegenheit einberufen werden.

§ 138
Beanstandung
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Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen der Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse,
des Gemeindevorstands und des Ortsbeirats, die das Recht verletzen, innerhalb von sechs Monaten
nach der Beschlussfassung aufheben und verlangen, dass Maßnahmen, die aufgrund derartiger Be-
schlüsse getroffen worden sind, rückgängig gemacht werden.

§ 139
Anweisungen

Erfüllt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten oder Aufgaben nicht, so kann die Auf-
sichtsbehörde die Gemeinde anweisen, innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche zu veran-
lassen.

§ 140
Ersatzvornahme

Kommt die Gemeinde einer Anweisung der Aufsichtsbehörde nicht innerhalb der ihr gesetzten Frist
nach, kann die Aufsichtsbehörde anstelle der Gemeinde das Erforderliche anordnen und auf deren
Kosten selbst durchführen oder durch einen Dritten durchführen lassen.

§ 141
Bestellung eines Beauftragten

Wenn und solange der ordnungsmäßige Gang der Verwaltung der Gemeinde es erfordert und die Be-
fugnisse der Aufsichtsbehörde nach den §§ 137 bis 140 nicht ausreichen, kann die obere Aufsichtsbe-
hörde Beauftragte bestellen, die alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten wahrneh-
men. Der Beauftragte steht in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, auf das die Vorschriften für
Beamte auf Widerruf entsprechend anzuwenden sind. Der Minister des Innern kann für bestimmte Fäl-
le oder für bestimmte Arten von Fällen die Befugnisse der oberen Aufsichtsbehörde auf die Aufsichts-
behörde übertragen.

§ 141a
Auflösung der Gemeindevertretung

(1) Die Aufsichtsbehörde hat eine Gemeindevertretung aufzulösen, wenn diese dauernd beschlussun-
fähig ist.

(2) Die obere Aufsichtsbehörde kann eine Gemeindevertretung auflösen, wenn eine ordnungsmäßige
Erledigung der Aufgaben der Gemeinde auf andere Weise nicht gesichert werden kann.

§ 141b
Selbsteintritt der höheren Aufsichtsbehörde

Kommt die Aufsichtsbehörde einer Anweisung der höheren Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist nach, kann die höhere Aufsichtsbehörde anstelle der Aufsichtsbehörde die Befugnisse
nach den §§ 137 bis 140 ausüben.

§ 142
Rechtsmittel

Gegen Anordnungen der Aufsichtsbehörde ist die Anfechtungsklage nach Maßgabe der Verwaltungs-
gerichtsordnung gegeben.

§ 143
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Genehmigung

(1) Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist schriftlich zu erteilen; die elektronische Form ist aus-
geschlossen. Satzungen, Beschlüsse und sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde bedürfen, werden - unbeschadet weiterer Wirksamkeitsvoraussetzungen - erst
mit der Erteilung der Genehmigung wirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbe-
hörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags die Genehmigung ablehnt, die Ge-
nehmigung nach § 112 Abs. 10 zurückstellt oder dem Antragsteller schriftlich mitteilt, welche Gründe
einer abschließenden Entscheidung über den Genehmigungsantrag entgegenstehen.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Satzungen, Beschlüsse und sonstige Maßnahmen der
Gemeinden, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, von der Genehmigung allgemein
oder unter bestimmten Voraussetzungen freistellen und dafür die vorherige Anzeige an die Aufsichts-
behörde vorschreiben.

§ 144
(weggefallen)

§ 145
Schutzvorschrift

Andere Behörden und Stellen als die Aufsichtsbehörden (§ 136) können sich im Benehmen mit der
Aufsichtsbehörde über Angelegenheiten der Gemeinde unterrichten, an Ort und Stelle prüfen und be-
sichtigen sowie Berichte anfordern, soweit ihnen nach besonderer gesetzlicher Vorschrift ein solches
Recht zusteht. Im Übrigen sind sie zu Eingriffen in die Gemeindeverwaltung nach den §§ 137 bis 141a
nicht befugt.

§ 146
Insolvenz

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde ist unzulässig.

ACHTER TEIL
(aufgehoben)

§ 146a
(aufgehoben)

NEUNTER TEIL
Vereinigungen der Gemeinden und Gemeindeverbände

§ 147
Verbindung der Kommunen zum Land

(1) Der Landtag und die Landesregierung wahren Verbindung mit den Vereinigungen, welche die Ge-
meinden und Gemeindeverbände zur Förderung ihrer Interessen bilden (Kommunale Spitzenverbän-
de). Die Kommunalen Spitzenverbände beraten den Landtag und die Landesregierung in allen Ange-
legenheiten, die die Belange der Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen. Sie haben in solchen
Angelegenheiten gegenüber der Landesregierung ein Vorschlagsrecht.

(2) Bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften des Landes, durch die die Belange der Gemeinden
und Gemeindeverbände berührt werden, sind diese durch ihre Spitzenverbände nach Maßgabe des
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Gesetzes über die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung in Hessen zu
beteiligen.

ZEHNTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 148
Maßgebliche Einwohnerzahl

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 und § 84 Satz 1 ist maßgebend die Einwohnerzahl, die für den letzten
Termin vor der Bestimmung des Wahltages, im Übrigen die Einwohnerzahl, die für den letzten Termin
vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellt und
veröffentlicht worden ist.

(2) Ist für die Zuständigkeit einer Gemeinde eine Mindesteinwohnerzahl maßgebend, bleibt die Zu-
ständigkeit auch bei einem Rückgang der Einwohnerzahl erhalten; sie erlischt, wenn die Mindestein-
wohnerzahl um mehr als zehn Prozent unterschritten wird.

§ 149
Übergangsvorschriften

(1) Die in § 4a Abs. 1 Satz 2 genannte Einwohnergrenze gilt nicht für die Stadt Hanau.

(2) Für Direktwahlen und Bürgerentscheide, deren Wahl- oder Abstimmungstag vor dem 16. Mai 2020
bestimmt und öffentlich bekannt gemacht worden ist, gilt § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in der bis zum 15.
Mai 2020 geltenden Fassung fort.

(3) § 36a Abs. 1 Satz 4 in der bis zum 15. Mai 2020 geltenden Fassung gilt für die am 6. März 2016 ge-
wählten Gemeindevertretungen bis zum Ende ihrer Wahlzeit am 31. März 2021 fort.

(4) § 37 in der bis zum 15. Mai 2020 geltenden Fassung gilt für die am 29. November 2015 gewählten
Ausländerbeiräte sowie für die am 6. März 2016 gewählten Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte
bis zum Ende ihrer Wahlzeit am 31. März 2021 fort.

(5) Die Möglichkeit nach § 84 Satz 3, die Verpflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirats durch
die Bildung einer Integrations-Kommission abzulösen, besteht erstmals für die am 1. April 2021 be-
ginnende Wahlzeit der Ausländerbeiräte. Macht eine Gemeinde von dieser Befugnis Gebrauch, so ist
abweichend von § 6 Abs. 2 Satz 2 die Streichung der Bestimmungen über den Ausländerbeirat in der
Hauptsatzung auch nach dem 31. März 2020 zulässig.

(6) Abweichend von § 86 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 15. Mai 2020 geltenden Fassung endet die
Wahlzeit der am 29. November 2015 gewählten Ausländerbeiräte erst mit Ablauf des 31. März 2021.

(7) Die Verpflichtungen nach § 86 Abs. 1 Satz 5 und 6, eine Integrations-Kommission einzusetzen,
wenn die Ausländerbeiratswahl mangels Wahlvorschlägen oder Bewerbern ausfällt oder der Auslän-
derbeirat im Laufe seiner Wahlzeit weniger als drei Mitglieder hat, gelten erstmals für die am 1. April
2021 beginnende Wahlzeit der Ausländerbeiräte.

§ 150
(weggefallen)

§ 151
(weggefallen)
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§ 152
(weggefallen)

§ 153
Weitergeltung bisheriger Vorschriften

(1) Bis zum Erlass neuer Vorschriften bleiben in Kraft:

a) und b) (gegenstandslos)

 

c) die Verordnung über gemeindefreie Grundstücke und Gutsbezirke vom 15. November 1938
(RGBl. I S. 1631),

 

d) und e) (gegenstandslos)

 

(2) bis (7) (gegenstandslos)

§ 154
Überleitungs- und Durchführungsbestimmungen

(1) Die Landesregierung kann Überleitungsvorschriften erlassen.

(2) Der Minister des Innern erlässt die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz.

(3) Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen durch Rechtsverord-
nung regeln:

1. Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und
des Investitionsprogramms sowie die Haushaltsführung, die Haushaltsüberwachung und die
Haushaltssicherung; dabei kann bestimmt werden, dass Einzahlungen und Auszahlungen, de-
ren Kosten ein Dritter trägt oder die von einer zentralen Stelle angenommen oder ausgezahlt
werden, nicht im Haushalt der Gemeinde abzuwickeln sind und dass für Sanierungs-, Entwick-
lungs- und Umlegungsmaßnahmen Sonderrechnungen zu führen sind,

 

2. die Veranschlagung von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflich-
tungsermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum,

 

3. die Bildung einer Liquiditätsreserve sowie die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und
Verwendung von Rücklagen und Rückstellungen,

 

4. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung, die Fortschreibung und die Abschreibung der Ver-
mögensgegenstände und der Schulden,

 

5. die Geldanlagen und ihre Sicherung,

 

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie die Vergabe von Aufträgen,

 

7. die Stundung und Niederschlagung sowie den Erlass von Ansprüchen und die Behandlung von
Kleinbeträgen,
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8. Inhalt und Gestaltung des Jahresabschlusses, des konsolidierten Jahresabschlusses und des Ge-
samtabschlusses sowie den Ausgleich von Fehlbeträgen,

 

9. die Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse und der Sonderkassen, deren Beaufsichti-
gung und Prüfung sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Buchführung,

 

10. die Anwendung der Vorschriften für das Haushalts- und Rechnungswesen nach den Grundsät-
zen der doppelten Buchführung,

 

11. die Besetzung von Stellen mit Beamten und Arbeitnehmern.

 

(4) Die Ermächtigung nach Abs. 3 schließt die Befugnis ein, zur Vergleichbarkeit der Haushalte Muster
für verbindlich zu erklären, insbesondere für

1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung,

 

2. die Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans und des Finanzplans,

 

3. die Beschreibung und Gliederung der Produktbereiche und Produktgruppen,

 

4. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des Finanzplans und des Investitionspro-
gramms,

 

5. die Gliederung, Gruppierung und Form der Vermögensnachweise,

 

6. die Zahlungsanordnungen, die Buchführung, den Kontenrahmen, den Jahresabschluss, den kon-
solidierten Jahresabschluss sowie den Gesamtabschluss und deren Anlagen,

 

7. die Kosten- und Leistungsrechnung.

 

§ 1551)

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt unbeschadet der Vorschriften in Abs. 2 bis 5 am 5. Mai 1952 in Kraft. Gleichzei-
tig treten alle Bestimmungen des bisherigen Rechts außer Kraft, die den Vorschriften dieses Gesetzes
entgegenstehen. Insbesondere treten außer Kraft:

a) bis d) (gegenstandslos)

 

(2) Die Vorschriften der §§ 29 bis 38 treten am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(3) bis (5) (gegenstandslos)

Fußnoten

1)
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Die Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 25.
Februar 1952.
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